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1. Vorbemerkung 

Durch den UA FEK wurde eine Projektgruppe „Gewalt gegen Polizeibeamte – Lagebilderstel-
lung“ ins Leben gerufen, die Federführung übernahm das LKA Berlin. Am 09./10.03.10 wurde 
die erste, konstituierende Sitzung der PG in Berlin durchgeführt. Neben Berlin sind die Län-
der Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-
Anhalt (entsandt über den UA FEK), Sachsen und Thüringen (entsandt über die AG Kripo) 
sowie das BKA, die Bundespolizei, die DHPol und ein Vertreter der Kommission IuK beteiligt. 
Die Projektgruppe leitete Herr KD Meyer, LKA Berlin - Analysezentrum.  

Kernaufgabe der PG war es, für eine beschleunigte abgestimmte bundesweite Lagebilder-
stellung zu sorgen. Die Betonung liegt hier auf „Abstimmung“, da insbesondere die unter-
schiedlichen Umsetzungsstände und Voraussetzungen in den Ländern dies erforderlich 
machten (mehrere Länder hatten schon umfangreiche und teilweise langjährige Erhebungen 
und Analysen durchgeführt und dafür eigene Besonderheiten hinsichtlich der Erhebung, 
Zählweise und Interpretation entwickelt).  

Für eine umsetzbare weitgehend bundeseinheitliche Verfahrensweise mussten somit Komp-
romisse eingegangen werden. Der recht früh eingeschlagene Weg einer Anlehnung an die 
bundesweit bekannten und verbindlichen Regularien der PKS erwies sich als pragmatischer 
Weg, der auch das Risiko konkurrierender und somit nicht kongruenter Statistikwerke mini-
miert. 

Die Projektgruppenarbeit zielte auf einen größtmöglichen gemeinsamen Nenner aller 
beteiligten Länder ab. Das ist auch gelungen. Gleichwohl konnten nicht alle denkbaren 
Erhebungen und Auswertungen zum bundesweiten Standard gemacht werden. So bleibt es 
für viele Länder eine sinnvolle Alternative, landesintern ergänzende Daten zu erheben. 
Unabhängig von landesinternen Erweiterungen muss aber für den abgestimmten Kerngehalt 
des bundesweiten Lagebildes eines gelten: Die eindeutige Umsetzung der vereinbarten 
Erhebungs- und Zählregeln. Die hierfür im Kreis der Projektgruppe bewiesene Kompro-
missbereitschaft war ausgesprochen hoch und sei an dieser Stelle ausdrücklich betont. Zu 
danken ist auch den Ländern, die nicht in der PG vertreten waren und die mit ihren Zuliefe-
rungen für das erste Halbjahreslagebild 2010 die Vorgaben der PG weitestgehend akzeptier-
ten und damit die Erstellung dieser ersten Lagedarstellung möglich machten. 

Die erste Lagedarstellung weist noch methodische Besonderheiten auf, die es zu 
beschreiben gilt. Daher werden in den folgenden methodischen Erörterungen einige 
erkannte Probleme im Hinblick auf ihre Relevanz für die weitere Abstimmung und 
Verbesserung des Meldeverfahrens erörtert. Es ist aus unserer Sicht zweitrangig, in welchem 
Bundesland eine positive Anregung oder ein noch nicht gänzlich bereinigtes Problem 
offenkundig wurde. Wir verzichten hier auf eine landesbezogene Diskussion der 
Umsetzungsprobleme ebenso wie auf landesbezogene Würdigungen besonders rei-
bungsloser Umsetzungen. Unser Dank gilt allen Ländern, den Polizeien des Bundes und der 
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Hochschule der Polizei. Methodische Einschränkungen werden wir nur an den Stellen 
landesbezogen erwähnen, wo es zur Beurteilung der jeweiligen Daten fachlich notwendig ist.  

Abschließend zu diesem ersten Produkt eine kurze Anmerkungen und Einschätzung: In der 
Kürze der uns zur Verfügung stehenden Zeit haben wir einen Testlauf (April 2010) sowie in-
tensive Abstimmungen durchgeführt und für das zweite Halbjahr bereits eine aus unserer 
Sicht verwertbare erste bundesweite Lagedarstellung erstellt.  

Insgesamt dürfte damit eine gute Basis gelegt sein, um erstmals einen auf belastbaren Zah-
len basierenden Blick auf die bundesweite Verteilung dieser Straftaten, der Situationen, in 
denen sie stattfanden und ihrer Folgen werfen zu können. Natürlich gibt es noch Verbesse-
rungsmöglichkeiten, dieses Lagebild wird – wie generell alle wiederholbare Analysen – ei-
nem ständigen Verbesserungs- und Anpassungsprozess unterliegen. Der Grundstein hierzu 
ist gelegt.  
 

2. Chronologie der Projektgruppenarbeit 

Der AK II beauftragte den UA FEK am 18.11.2009 per Umlaufbeschluss, gemeinsam mit der 
AG Kripo ein Umsetzungskonzept für ein bundesweites, zunächst einmaliges Lagebild „Ge-
walt gegen Polizeivollzugsbeamte“ zu entwickeln. 

In der 43. Sitzung des UA FEK am 11.01.2010 (TOP 2) wurde die Einrichtung der PG „Gewalt 
gegen Polizeibeamte – Lagebilderstellung“ unter Beteiligung der AG Kripo beschlossen. 

Die PG wurde beauftragt, Voraussetzungen für die Umsetzung eines bundeseinheitlichen 
Lagebilds zu schaffen. Hierbei wurde auch der Bedarf erkannt, die kürzere Fassung des von 
der Projektgruppe „Einsatzlage des täglichen Dienstes“ des UA FEK erstellte Erhebungsras-
ters im Hinblick auf einzelne Variablen und Merkmalsausprägungen semantisch und inhalt-
lich zu konkretisieren („kleines Erhebungsraster“). Der Auftrag umfasste zudem, die Voraus-
setzungen für ein Teillagebild für das Jahr 2010 sowie für ein abgestimmtes Bundeslagebild 
ab 01.01.2011 zu schaffen. 

In einer ersten Sitzung der PG „Gewalt gegen Polizeibeamte – Lagebilderstellung“ (vom 09. - 
10.03.2010) wurde das bestehende kleine Erhebungsraster dementsprechend fortentwickelt 
sowie Festlegungen zu Erhebungsmodalitäten abgestimmt. Für das Jahr 2010 wurden 
Voraussetzungen für eine Lagedarstellung über den Zeitraum des zweiten Halbjahrs 2010 
geschaffen. 

Die PG beschloss, die Geeignetheit der ersten Ergebnisse im Rahmen einer Testphase (Da-
tenerhebung für den Zeitraum 01.04. -30.04.2010) zu prüfen, um ggf. rechtzeitig Schwach-
stellen in den Abläufen zu erkennen und in Hinsicht auf die beabsichtigte Lagedarstellung 
abzustellen. 

Die Analyse der Testphase erfolgte im Rahmen der zweiten PG-Sitzung (vom  
15.06. – 16.06.2010). Dabei wurden weitere definitorische Konkretisierungen und Festle-
gungen zur einheitlichen Erhebung einzelner Merkmale und Kategorien getroffen. Ferner 
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wurden die notwendigen Schritte zur Datenerhebung aller Länder und der Polizeien des 
Bundes ab dem 01.07.2010 eingeleitet. 

Die zweite Sitzung der PG hatte darüber hinaus den Abstimmungsprozess für das Lagebild ab 
dem 01.01.2011 zum Inhalt. Die Ergebnisse wurden auf Basis des Zwischenberichts der PG 
vom 12.08.2010 auf der 46. Sitzung des UA FEK (TOP 2.1) zur Kenntnis genommen. Der       
UA FEK war der Auffassung, dass die bis dahin durch die PG erarbeiteten Erhebungsraster die 
Grundlage für die Lagedarstellung 2010 bzw. das Lagebild 20111 bilden sollen. 

Die Datenerhebung und -auswertung für das zweite Halbjahr 2010 ist abgeschlossen. Eine 
UAG der PG aus Vertretern des BKA und des Landes Berlin arbeitete die Ergebnisse heraus.  

Die Projektgruppe wurde beauftragt, zur Frühjahrssitzung 2011 erneut zu berichten. Auf-
grund einiger Verzögerungen bei der Zulieferung zur Lagedarstellung für das zweite Halbjahr 
2010 konnte hier ein Zwischenstand aber noch nicht die mit der PG abgestimmten Unterla-
gen Halbjahresbericht 2010 und Schlussbericht der PG vorgelegt werden. Aus diesem Grund 
wurden für die Frühjahrssitzung durch den Vertreter Berlins erste Ergebnisse der Lagedar-
stellung vorgestellt. Diese Kurzfassung ist in diesem Schlussbericht unter Punkt 4.4 einge-
fügt.   

Mit dem vorliegenden Bericht und der Lagedarstellung für das zweite Halbjahr 2010 kommt 
die Projektgruppe diesem Auftrag nunmehr nach. 

Für das Jahr 2011 soll die Redaktionsverantwortung für das Lagebild gemäß Einvernehmen 
der PG auf das BKA übergehen. 

Derzeit sieht die PG keinen dringenden Bedarf für weitere Abstimmungsprozesse im Rahmen 
einer Projektgruppenarbeit.  
 

3. Methodische Anmerkungen  
 

3.1. Grundsätze 
 

Die Projektgruppe hat für das erste Lagebild folgende Grundsätze erarbeitet und beschlos-
sen: 
 

 Vorliegen vergleichbarer Informationen zu den verwandten Themenfeldern Gewalt ge-
gen Feuerwehrleute, Rettungskräfte und Mitarbeitern des Zolls 

 Möglichkeit vergleichender PKS Analysen mit korrespondierenden Themenfeldern 

 Übernahme der bundesweit abgestimmten, einheitlichen Zählregeln, damit entfällt das 
Erfordernis eigenständige Zählregeln entwickeln zu müssen.  

                                                           
1
 Das Erhebungsformular und das Erhebungsraster/die Hinweise zur Erfassung für das Jahr 2011 sind als Anlage 

1 und 2 beigefügt (siehe Seite 27 ff und 29 ff). Das Erhebungsraster 2011 entspricht bis auf die erweiterte 

Aussagefähigkeit zur Gruppe dem Raster des 2. Halbjahres 2010. Zudem wurde der Katalogbegriff „Reizgas“ 

durch „Reizstoff“ ersetzt. 
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 Synergieeffekte, da zumindest für viele Länder mit Vorgangsbearbeitungssystemen 
und integrierter Statistikerstellung die Möglichkeit besteht, eine weitestgehend fehler- 
und aufwandminimierende Einmalerfassung zu praktizieren. 

 
Mit dieser Verfahrensweise ist sichergestellt, dass diejenigen Informationen, die sowohl 
künftig Teil der PKS wie auch des Lagebildes Gewalt gegen Polizeibeamte sein werden, har-
monisiert sind und sich nicht widersprechen.  

 
Für das hiermit vorgelegte Lagebild für das 2. Halbjahr 2010 vereinbarte die PG folgende 
grundsätzliche Regelungen:  
 

 „…als Mindestanforderung (ist) sicherzustellen, dass alle Länder / Dienststellen, zumin-
dest hinsichtlich der Fallzahlen valide Daten aufliefern, die sich möglichst weitgehend 
mit den auch künftig vorgesehenen Erfassungskriterien decken sollten. 

 Auch für die „vorläufige“ Lagedarstellung 2010 stellt das bundesweit vereinbarte 
„kleine Erfassungsraster“ die Grundlage dar. 

 (Es besteht) kein Zwang zu rückwirkender Erfassung nicht bereits vorhandener Infor-
mationen 

 Frühestens ab 2011 wird ein vollständiges, nach einheitlichen Kriterien erstelltes Lage-
bild möglich sein, daher steht die Lagedarstellung 2010 diesbezüglich unter Vorbehalt“ 

 

3.2. Datenbasis 

Die erhobenen Daten umfassen Angaben 

 zum Fall (Anzahl Fälle, Art des Polizeieinsatzes, Tatort, Tatmittel, modus operandi, 
Tatbegehung aus einer Gruppe, entgegengebrachte Zwangsmittel) 

 zum geschädigten Vollzugsbeamten (Alter, Geschlecht, Grad der Verletzung gemäß 
Merkblatt des statistischen Bundesamtes zur Erhebung von Unfallmerkmalen der bun-
deseinheitlichen Verkehrsunfallanzeige, Funktionsbereich) 

 zum Tatverdächtigen (Alter, Geschlecht, Einfluss berauschender Mittel, deutsche / 
nicht-deutsche Nationalität). 

Diese Informationen wurden für folgende versuchte und vollendete Straftaten erhoben, so-
fern durch sie mindestens ein Polizeivollzugsbeamter in Ausübung seines Dienstes geschä-
digt wurde: 

 Mord 

 Totschlag 

 Körperverletzungsdelikte (einfache KV, schwere KV, gefährliche KV, KV mit Todesfolge 

 Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte 

 Nötigung 

 Bedrohung 

 Freiheitsberaubung 

 Raubdelikte 
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Zusätzlich wurden vom Bundeskriminalamt aus den Einzeldatensätzen für die Polizeiliche 
Kriminalstatistik (PKS) sogenannte „Indikatordelikte“ dargestellt. Es handelt sich um die De-
likte 

 Landfriedensbruch 

 schwerer Landfriedensbruch 

 Gefangenenbefreiung und Gefangenenmeuterei  

welche als indirekte Indikatoren für die Gewaltbereitschaft gegenüber Polizeibeamten gelten 
können.  

In diesen Fällen sind Polizeibeamte in der Regel nicht direkt betroffene Opfer. Dennoch gibt 
die Entwicklung dieser Fälle gewisse wenn auch indirekte Hinweise auf mögliche Gefähr-
dungen, zumal sich aus diesen Situationen weitere Straftaten gegen Polizeibeamte ergeben 
können. Daher werden die allgemeinen Fallentwicklungen zu diesen Delikten im Lagebild 
dargestellt. Allerdings wird hier nur auf die in der Polizeilichen Kriminalstatistik vorhandenen 
Daten zurückgegriffen, was durch das BKA zentral für alle Länder erfolgt. Die Daten wurden 
dementsprechend auch für das gesamt Jahr 2010 erhoben und dargestellt. 

Einige Länder erheben auch zu diesen Delikten zusätzliche Informationen, also auch zu 
Merkmalen, die in der PKS nicht enthalten sind, diese werden jedoch nicht in das bundes-
weite Lagebild aufgenommen sondern dienen ggf. landesinternen Auswertungen. 

Die Erhebung beschränkt sich bewusst auf Straftaten, die Polizeibeamte „in Ausübung ihres 
Dienstes“ betreffen. Hierunter ist allerdings auch zu subsumieren, wenn sich ein Polizeibe-
amter zwar nicht im Dienst befand, sich aber aufgrund einer Beobachtung in seiner Privatzeit 
„in den Dienst versetzte“ und erkennbar als Polizeibeamter tätig wurde. Zur Sicherstellung 
der diesbezüglichen Erfassung wurde auch die Richtlinie zur Führung der Polizeilichen Krimi-
nalstatistik mit Wirkung vom 01.01.2011 angepasst. Dort wurde als zusätzlicher Absatz unter 
Nr. 4.4.6 (Opfererfassung) angefügt: 

„Die Erfassung der Merkmale der „Geschädigtenspezifik“ erfolgt unter der Bedin-
gung, dass die Tatmotivation in den personen-, berufs- bzw. verhaltensbezogenen 
Merkmalen begründet ist oder in Beziehung dazu steht (sachlicher Zusammenhang). 
Das Ergebnis der polizeilichen Ermittlungen muss erkennen lassen, dass die Tat-
handlung unter anderem oder allein durch das im Einzelfall vorliegende Merkmal 
veranlasst war.“ 

Ergänzend wurde die kumulierte Anzahl der Kalendertage „Dienstunfähigkeit in Folge von 
Gewalttätigkeiten“ erhoben. 

Grundlage für diesen Bericht bilden die tabellarischen Zulieferungen der Bundesländer und 
der Bundespolizei (nach dem „Abschließenden Erhebungsraster für das zweite Halbjahr 
2010“). 

Diese wurden unter folgenden Prämissen angefordert:   
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1. Die Datenerhebung für das zweite Halbjahr 2010 hat ab dem 01.07.2010 bis zum 
31.12.2010 zu erfolgen. 

2. Die Daten sind ausgangsstatistisch (mit Abschluss der Ermittlungen) zu erheben. Ein-
gang des Vorganges oder Tatzeit sind unerheblich. Eingangsstatistische Daten sind 
wie besprochen nur in den Fällen zulässig, wo eine Ausgangsstatistik im Jahr 2010 
noch nicht möglich ist. In diesen Ausnahmefällen ist der Erfassungszeitpunkt maß-
geblich. (Ab dem Jahr 2011 wird vollständig auf Ausgangsstatistik umgestellt.) 

3. Die Zählregeln der Richtlinie für die Führung der PKS sind zwingend einzuhalten, an-
dernfalls können die erhobenen Daten nicht berücksichtigt werden! Mehrfachnen-
nungen von Fällen bei einem zu Grunde liegenden Sachverhalt haben zu unterblei-
ben. Dies gilt auch bei Erhebung eingangsstatistischer Daten.  

4. (…) die erhobenen Daten des zweiten Halbjahres 2010 (sind) mittels des beigefügten, 
angepassten Erhebungsformulars (Excel-Datei) bis spätestens Ende Januar 2011 an 
die bekannte Adresse des LKA Berlin (lkast62@polizei.berlin.de) zu übermitteln. 

 

3.3. Zähl- und Erfassungsregeln 

Im Sinne einer nachvollziehbaren, bundesweit bekannten und eingeübten Methodik, wurden 
die Zählregeln der Polizeilichen Kriminalstatistik analog angewendet. Die Aussagen sind so-
mit hinsichtlich der in ihrer Gesamtheit dargestellten „Indikatordelikte“ deckungsgleich mit 
den jeweiligen Angaben der PKS und bilden hinsichtlich der auf den Opferkreis Polizeibe-
amte / Polizeimitarbeiter bezogenen Fallaussagen, eine eindeutige Teilmenge der jeweiligen 
PKS-Deliktszahlen. 

Die Übernahme der Zählregeln der PKS eröffnet auch die Möglichkeit, sukzessive direkt Da-
ten aus der PKS zu übernehmen und die Informationen aus dem Erhebungsraster für darüber 
hinausgehende Informationen heranzuziehen. Dies würde natürlich ein Höchstmaß an Kon-
sistenz zwischen der Lagedarstellung und der PKS erzeugen. Dieses Ziel kann zwar ange-
strebt werden, ist derzeit aber noch nicht vollständig umzusetzen.  

Man muss sich natürlich auch über die Besonderheiten dieser Regeln klar sein: Z.B. führt die 
unverzichtbare Regel, dass ein Sachverhalt nur einmal gezählt werden darf, dazu, dass wir 
mit verwirklichte, weniger schwere Delikte nicht zusätzlich ausweisen können. Zur Verdeutli-
chung:  Die Regel, dass wir bei mehreren in Tateinheit oder natürlicher Handlungseinheit 
verübten Gesetzesverstößen nur die Straftat erfassen, für die die nach Art und Maß 
schwerste Strafe angedroht wird, hat die bekannte Konsequenz, dass z. B. Fälle der Körper-
verletzung eines Polizeibeamten nicht in die Zahlen zur Kategorie „Körperverletzung“ einge-
hen, wenn sie in Tateinheit mit einem schweren Landfriedensbruch erfolgt sind, da das letzt-
genannte Delikt der höheren Strafandrohung unterliegt, und die Registrierung somit 
hierunter erfolgt. 

Bei oberflächlicher Betrachtung könnte man meinen, hier würden Sachverhalte nicht darge-
stellt, tatsächlich wird jedoch verhindert, dass einzelne Sachverhalte mehrfach gezählt wer-
den. Diese Regelung gilt für alle Auswertungen zur Kriminalität und ist für vergleichende und 
sachgerechte Darstellungen unverzichtbar. Und nur unter Berücksichtigung dieser Regelun-

mailto:lkast62@polizei.berlin.de
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gen können wir erreichen, dass der durch die Regeln der PKS festgelegte Qualitätsstandard 
künftig auch für die Aussagen des Lagebildes Gewalt gegen Polizeibeamte gilt.  

Allerdings muss auch darauf hingewiesen werden, dass möglicherweise noch nicht in allen 
Ländern eine hundertprozentige Umsetzung der PKS-Zählweisen erreicht wurde. Dafür 
spricht, dass beim Blick auf die Bundesländer erhebliche Unterschiede im Hinblick auf die 
jeweiligen Proportionen der erfassten Fälle von Widerstandshandlungen einerseits und Kör-
perverletzungsdelikten andererseits zu verzeichnen waren. So dominierten im Saarland die 
Widerstandsdelikte mit 95% während z.B. für Bayern ein besonders hoher Anteil von Kör-
perverletzungsdelikten (einfache Körperverletzung: 47%, gefährliche Körperverletzung: 9%) 
und ein geringer Anteil von Widerstandsdelikten (35%) festzustellen war. Hohe Anteile an 
Widerstandsdelikten wiesen auch Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt, Bremen, Sachsen und 
Niedersachsen auf. Dies könnte damit zusammenhängen, dass in einigen Bundesländern in 
größerem Umfange Widerstandsdelikte registriert wurden, obwohl auch Körperverletzun-
gen, oder andere schwerwiegendere Formen der Gewalt gegen Polizeivollzugsbeamtinnen/ 
Polizeivollzugsbeamten vorlagen und dementsprechend der Widerstand nicht hätte erfasst 
werden dürfen (wenn für ein tateinheitlich mit verwirklichtes Delikt eine höhere Strafandro-
hung als für Widerstand besteht, ist gemäß Zählregeln der PKS nur diese Tat zu erfassen). Für 
solche Fehlerfassungen spricht auch die Tatsache, dass teilweise im Bereich der Wider-
standsdelikte auch Schusswaffen als „eingesetzt“ erfasst wurden (was für die gleichzeitige 
Verwirklichung schwerwiegenderer Tatbestände – zumindest gefährliche Körperverletzung - 
sprechen könnte).  

Diese (möglicherweise) noch festzustellenden Abweichungen zu den Zähl- und Erfassungsre-
geln der PKS sollten sich im laufenden Jahr 2011 minimieren. Zumal auch wesentliche Mei-
lensteine auf dem Weg zu einer PKS-basierten Abbildung der Gewalt gegen Polizeibeamte 
erreicht wurden. Hier ist zu nennen: 
 
Ab 01.01.2011 ist verbindlich festgelegt, dass die Delikte  
 

„621021 Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte“ und 
„621029 Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte (ohne PVB)“  

 
In der PKS als Opferdelikte verarbeitet werden. Das ermöglicht die Erstellung entsprechen-
der Opfertabellen. 
 
Vorgegeben ist die Erstellung folgender neuer, für das Thema Gewalt gegen Polizeivollzugs-
beamte relevanter Tabellen: 
 

 Tabelle 23: Angaben zum Tatverdächtigen beim aufgeklärten Fall Straftaten gegen 
Vollstreckungsbeamte und Rettungsdienste 

 Tabelle 24: Angaben zu Tatverdächtigenalter bei Straftaten gegen Vollstreckungsbe-
amte und Rettungsdienst 

 Tabelle 943: Geschädigtenspezifik (Opfer) Beruf / Tätigkeit hier: Vollstreckungsbe-
amte und Rettungsdienste 
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Das Design dieser Tabellen, einschließlich hilfreicher Erläuterungen, sind einer BKA Zusam-
menstellung zu entnehmen, die relevanten Auszüge sind als Anlage 3 (Seite beigefügt. 
  
Damit ist zu erwarten, dass durch die Einführung der Opfereigenschaften Polizei in die PKS 
ab 01.01.2011 der direkte Vergleich mit der Lagebilderstellung möglich und Differenzen 
schnell erkannt und beseitigt werden können (falls nicht ohnehin durch die Länder auf diese 
PKS-Daten zugegriffen wird, die dann separat um weitere Informationen ergänzt werden 
könnten).  
 
Bei den Delikten mit „Indikatoreigenschaft“, wie Landfriedensbruch, Schwerer Landfriedens-
bruch, Gefangenenbefreiung, Gefangenenmeuterei, sind in der Regel Polizeibeamte nicht 
direktes Opfer (keine „Opferdelikte“ im Sinne der PKS). Daher werden zu diesen Delikten die 
Gesamtfallzahlen erhoben, es erfolgt keine Beschränkung nur auf die Delikte, bei denen 
Polizeivollzugsbeamte als Opfer eingegeben wurden. Die Betrachtung der Entwicklungen 
dieser Delikte ist in ihrer Gesamtheit sinnvoll, da sie als Indikatoren für das Risiko gewalttäti-
ger Verhaltensweisen gegenüber Polizeibeamten gelten können. Auch wenn einige Länder 
auch zu diesen Delikten zusätzliche Informationen erhoben haben, werden im bundesweiten 
Lagebild nur die in der PKS vorhandenen Informationen zentral durch das BKA erhoben und 
dargestellt. 
 
Im Zuge der Diskussion einigte sich die Projektgruppe, das Delikt „gefährlicher Eingriff in den 
Straßenverkehr“ nicht mehr zu betrachten, da es als zu umfassend anzusehen ist und keine 
zielgerichtete Auswertung hinsichtlich der Gefährdung von Polizeibeamten ermöglicht. 
 

3.3.1. Zählung der Tatverdächtigen 

Die Projektgruppe hat sich grundsätzlich für eine weitgehende Übernahme der Zählweisen 
der PKS ausgesprochen. Dies wurde für den Bereich der Fallzählung auch intensiv erörtert 
und eindeutig protokolliert, für den Bereich der Tatverdächtigenzählung jedoch nicht ver-
tiefend diskutiert. Vor diesem Hintergrund gab es unterschiedliche Verfahrensweisen in den 
Ländern. Viele Länder (einschließlich Berlin) haben von einer Auswertung der „echten Tat-
verdächtigen“, also der unterschiedlichen Individuen unabhängig von der Anzahl der jeweili-
gen Aktivitäten, abgesehen. Die PG vertritt die Ansicht, dass zumindest für die Lagedarstel-
lung 2. Halbjahr 2010 eine echte Tatverdächtigenzählung nicht in allen Ländern realisierbar 
gewesen wäre, und die mehrheitlich genutzte Verfahrensweise fachlich  akzeptabel ist. Dem 
widerspricht Niedersachsen und bat um die Aufnahme des folgenden Votums: 

„Niedersachsen legt Wert auf die Feststellung, dass die Projektgruppe Gewalt gegen Polizei-
beamte – Lagebild – auch für die Tatverdächtigenzählung die Einhaltung der Zählregeln der 
PKS vereinbart hat. Die in diesem Lagebild dennoch erfolgte Abweichung einzelner Länder von 
diesem Prinzip führt dazu, dass das Lagebild Gewalt gegen Polizeibeamte nicht mit den Be-
funden der PKS zu den Tatverdächtigen übereinstimmt und so zu derselben Thematik zwei 
verschiedene Zahlenwerke vorgelegt werden. Des weiteren führt es dazu, dass die personen-
bezogenen Merkmale einzelner Mehrfachtäter (z.B. Nationalität oder Alter) mehrfach gezählt 
werden und so die Gruppenvergleiche zulasten derjenigen Gruppen, denen die Mehrfachtäter 
angehören, verzerren.“ 
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Zur Begründung, warum sich die Projektgruppenleitung dieser Einschätzung nicht anschließt:  
 
Grundsätzlich wird die Einschätzung geteilt, dass es gute Argumente für eine konsequente 
Anwendung der „echten Tatverdächtigenzählung“ gibt. Nur diese deckungsgleiche Verfah-
rensweise würde auch für den Bereich der Tatverdächtigenauswertungen PKS-basierte Ver-
gleiche mit anderen Deliktsbereichen oder Opfergruppen ermöglichen. Allerdings ist diese 
Verfahrensweise nur eine Sichtweise zur Analyse von Tatverdächtigen. Ergänzend oder al-
ternativ bietet sich auch die Betrachtung der durch Tatverdächtige begangenen Aktivitäten 
an. Diese Verfahrensweise ist fachlich akzeptabel und es gibt einige Gründe, sie zumindest 
für die Erstellung der ersten Lagedarstellung für das 2. Halbjahr 2010 geeigneter war: 

1. Bei der zugrundeliegenden Zielrichtung des Lagebildes (eine opferorientierte Auswer-
tung der Situationen und sonstigen Umstände, in denen Polizisten Opfer von Gewalt-
taten wurden) ist eine Ausweisung aller Tatverdächtigen entsprechend der Anzahl 
der von ihnen begangenen Delikte sachgerecht. Um dies zu verdeutlichen: Ohne 
echte Tatverdächtigenauswertung können wir zwar nicht exakt sagen, wie viele un-
terschiedliche Personen eines gewissen Alters oder einer gewissen Nationalität in Er-
scheinung traten, dafür haben wir aber die genauere Aussage, in wie vielen Fällen 
Polizisten Opfer von Tatverdächtigen eines bestimmten Alters / einer bestimmten 
Nationalität wurden. Im Gegensatz zur PKS werden hier die Tatverdächtigen(-Aktivi-
täten) so gezählt, wie dies in der PKS hinsichtlich der Opfer erfolgt. Traten Tatver-
dächtige in einem Jahr mehrfach in Erscheinung, so wurden sie auch mehrfach ge-
zählt.  
 

2. Die echte Tatverdächtigenzählung erfordert die Einhaltung einiger nicht 
unkomplizierter Sonderregelungen: Da ein TV nur einmal erfasst, aber hinsichtlich 
seiner Nationalität oder Altersstufe mit unterschiedlichen Attributen in einem Jahr in 
Erscheinung getreten sein kann, ist zu regeln, welche Information zu dem jeweiligen 
Tatverdächtigen erfasst wird. Diese Festlegung hat gezielt für jede Deliktsart, bzw. die 
Summierung der Straftaten zu erfolgen. Diese Festlegungen müssten entsprechend 
der aktuell gültigen „Straftatenschlüsselbezogenen Tatverdächtigenbestimmung“ 
(Zählweise SsTB)2 realisiert werden. Allerdings wird auch für die PKS noch diskutiert, 
ob ein Übergang auf die alternative Zählweise „VAZ“ praktiziert werden soll (erneut 
Thema auf der 58. Sitzung der Kommission PKS am 10./11.05.2011). Eine (zumindest 
für viele Länder vermutlich nicht einfache) Umsetzung der „echten 
Tatverdächtigenzählung“ stünde somit unter dem Vorbehalt, dass sie nach einer ent-
sprechenden Entscheidung der PKS wieder umgeworfen werden müsste.   
 

                                                           
2
 D.h. hat ein Tatverdächtiger ein Delikt als Jugendlicher aber im gleichen Jahr auch als Heranwachsender begangen, so wird 

er in der PKS nur als Heranwachsender gezählt (das zuletzt erhobene Attribut zählt). Diese Zählweise wird für jede Ebene 

der Deliktsschlüssel, bis hin zur Ebene Straftaten insgesamt, durchgeführt. Als Alternative bietet sich die Zählweise 

„Vollständige Attributzählung“ (VAZ) an. Hier wird auf eine „Überschreibung“ eines älteren durch ein neueres Attribut 

verzichtet, d.h. tritt ein Tatverdächtiger bei einem bestimmten Delikt (oder zu Straftaten insgesamt) sowohl als Jugendlicher 

wie auch (nach seinem Geburtstag) als Heranwachsender in Erscheinung, so wird er auch zweimal erfasst (also als 

Jugendlicher und Heranwachsender). 
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3. Die abschließende Diskussion dieser komplexen Thematik muss zunächst der hierfür 
zuständigen Kommission PKS vorbehalten bleiben. Erst danach könnte ggf. über eine 
Angleichung der Erhebungsform für die Lagedarstellung Gewalt gegen Polizeibeamte 
diskutiert werden.  
  

4. Praktisch wäre eine mit der PKS harmonisierte Tatverdächtigenzählung nur auf Basis 
der bundesweiten Einzeldatensatzverarbeitung der PKS und der darin inzwischen 
verbindlichen „Geschädigtenspezifik Opferkreis: Polizeibeamter“ möglich. Dazu muss 
aber sichergestellt sein, dass in allen Ländern, und der Bundespolizei, eine hinrei-
chend gute Nutzung dieser seit dem 01.01.2011 für die PKS verbindlich vorgegebe-
nen Geschädigtenspezifik garantiert ist.  
 

5. Eine konsequente Echttatverdächtigenzählung müsste logischerweise auch für die 
Aussagen des bundesweiten Lagebildes gelten., d.h. diese Zählweise müsste nicht nur 
landesintern sondern auch bundesweit sichergestellt sein, was wiederum nur über 
ein konsequent analoges Verfahren zur Einzeldatensatzverarbeitung der PKS reali-
sierbar sein dürfte. Das bedeutet, dass der Abgleich aller TV bundesweit über die BSI-
Verschlüsselungen erfolgen würde.  
 

6. Es müsste dann noch geklärt werden, wie mit den Informationen „Einfluss 
berauschender Mittel“ umgegangen werden soll. Aus der PKS lassen sich nur Anga-
ben zu „unter Alkoholeinfluss“ ablesen. Die gewünschten Informationen „unter Dro-
gen- / Medikamenteneinfluss“ und „unter Alkohol und Drogen- / Medikamentenein-
fluss“ sind nicht Bestandteil der PKS. Es erscheint nicht einfach, diese Informationen 
separat (geschäftsstatistisch) zu erheben und dann den jeweiligen Tatverdächtigen 
zuzuordnen, die mittels PKS erhoben und daher vollständig anonymisiert sind. Eine 
Lösung dieser Anforderung scheint recht komplex zu sein, insbesondere vor dem Hin-
tergrund, dass die PKS-Verarbeitung eine unumkehrbare Anonymisierung der Perso-
neninformationen vorsieht.   
 

7. Eine Verarbeitung von Einzeldatensätzen wurde in den Sitzungen der Projektgruppe 
diskutiert und als die umfassendste und beste statistische Auswertungsart betrach-
tet. Allerdings wurde auch deutlich von mehreren Ländervertretern darauf hingewie-
sen, dass diese Verarbeitungsart kurzfristig nicht zu realisieren sei.   

Diese Erörterungen sollten insgesamt verdeutlicht haben, dass eine Nutzung der diskutierten 
„echten TV-Zählung“ kompliziert gewesen wäre und für die meisten Länder recht komplexe 
Anpassungen erfordert hätte. Die praktizierte Verfahrensweise erscheint hier als pragma-
tisch und vom Aufwand – Nutzen - Verhältnis geeigneter.  
  
Eine echte Tatverdächtigenzählung könnte allerdings eine mittelfristig sinnvolle Perspektive 
darstellen, die aber noch einige Zeit für ein abgestimmtes bundesweites Vorgehen (Einzelda-
tensatzverarbeitung) in Anspruch nehmen dürfte. 

Da einige Länder die „echte TV-Zählung“ für ihre Zulieferung zur Lagedarstellung nutzten, 
ergeben sich hier Ungenauigkeiten. Die Auswirkungen dürften allerdings nicht sehr gravie-
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rend sein, da Vergleiche der absoluten Tatverdächtigenzahlen zwischen den Ländern im La-
gebild nicht angestellt wurden. Dennoch wird auf diese Einschränkung der Aussagefähigkeit 
an der entsprechenden Stelle der Lagedarstellung hingewiesen. Um für das laufende Jahr 
eine einheitliche Vorgehensweise sicher zu stellen, sollte eine entsprechende, verbindliche 
Abstimmung mit den zuliefernden Ländern / Behörden erfolgen.  

Tatverdächtigenauswertungen, die sich auf deliktische Ausprägungen beziehen, stehen na-
türlich unter dem Vorbehalt der eingangs erörterten grundsätzlichen Schwierigkeiten der 
Fallzählung. Werden die verbindlichen Regeln der Fallerfassung (bei Tateinheit Zählung des 
schwerwiegenderen Deliktes) nicht eingehalten, wirkt sich das natürlich auch auf die damit 
in Verbindung stehenden Auswertungen zu Tatverdächtigen aus.  

 

3.3.2. Zählung der geschädigten Polizisten 

Hier gibt es keine Unterschiede zur Zählweise der PKS, hier wie dort gibt es keine „echte 
Opferzählung“ sondern auch nur die Zählung der Angriffe auf die Opfer, und nicht (nur) die 
Zählung der unterschiedlichen geschädigten Polizisten. D.h. wurde ein Polizist mehrfach 
Opfer wurde er auch mehrfach gezählt.   
 
Allerdings sind in diesem Bereich recht gravierende Unterschiede zwischen den Ländern 
festzustellen gewesen, was möglicherweise auf unterschiedliche Erfassungen hindeuten 
könnte. Ein Erklärungsansatz könnte darin liegen, dass die Meldung von geschädigten Polizis-
ten zum Delikt Widerstand unterschiedlich gehandhabt wurde. Wiederum könnte hier eine 
unterschiedlich konsequente Anwendung der PKS-Zählweisen ursächlich sein. Tatsächlich 
war im Jahr 2010 der Widerstand gemäß PKS-Regelung kein Opferdelikt, d.h. in der PKS 
sollte zu diesem Zeitpunkt beim Widerstand (noch) kein Polizist als persönliches Opfer ge-
zählt werden. Diese Regelung wurde inzwischen aufgehoben. Ab dem 01.01.2011 ist auch 
der Widerstand ein „Opferdelikt“ gemäß PKS, die Eingabe des geschädigten Polizeibeamten 
sogar zwingend erforderlich. Die Projektgruppe (Gegenmeinung Niedersachsen) ist der Mei-
nung, dass die Ausweisung des Polizeibeamten als Opfer beim Widerstand im Sinne des 
Auswertungsinteresses richtig war und nur die ohnehin inzwischen in der PKS vorgeschrie-
bene Regelung vorwegnahm.  

Auch hier muss eingeräumt werden, dass aufgrund der offensichtlich für das zweite Halbjahr 
unterschiedlich umgesetzten Erfassungsweisen, die Zahl der geschädigten Polizisten in den 
Ländern nur bedingt vergleichbar ist. Durch die seit 01.01.2011 auch klar in der PKS veran-
kerte Erfassungsweise (bei Widerstand ist der geschädigte Polizist zu erfassen) dürften diese 
Erfassungsunterschiede für das laufende Jahr ausgeschlossen sein.   

 

3.4. Definitionen 
 
In einigen Bereichen sprechen die Ergebnisse der ersten Lagedarstellung dafür, dass auch 
unterschiedliche Interpretationen ursächlich für einige auffällige Abweichungen zwischen 
den Ländern gewesen sein können. Dies ist weder verwunderlich noch dürfte dies mittelfris-
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tig ein größeres Problem bleiben. Die Erfahrung der PKS lehrt, dass die Erarbeitung unmiss-
verständlicher Definitionen und das Abstimmen der gleichmäßigen Zuordnung von Lebens-
sachverhalten zu den vorgegebenen Begriffen einen längeren Abstimmungsprozess erfor-
dern. Im Folgenden werden Bereiche aufgeführt, die nach erster Einschätzung noch eine 
genauere diesbezügliche Betrachtung und Abstimmung erforderlich machen dürften. 
 

 

3.4.1. Einsatzanlass 
 
Wird die Verteilung der Einsatzanlässe für die einzelnen Bundesländer analysiert, zeigen sich 
folgende Auffälligkeiten: In Berlin findet der bei weitem größte Teil der Übergriffe im Rah-
men von Einsätzen zur Kriminalitätsbekämpfung statt (45%), während Präsenzstreifen (1%) 
zu vernachlässigen sind. In Brandenburg ist dagegen häusliche Gewalt der häufigste Einsatz-
anlass (17%), was auch in Hessen gilt (17%) – wobei dort der größte Teil der Fälle aus dem 
täglichen Dienst keiner der Unterkategorien zuzuordnen ist („Sonstige“: 32%). In Rheinland-
Pfalz sind Einsätze bei verbalen oder tätlichen Auseinandersetzungen der häufigste Kontext 
(25%), in Schleswig-Holstein dagegen Präsenzstreifen (20%). Im Saarland spielt die Ver-
kehrssicherheitsarbeit eine überdurchschnittliche Rolle (15%).   
 
Es ist anzunehmen, dass diese teilweise extrem variierenden Anteilswerte zu einem Teil auf 
unterschiedliche konzeptionelle Ansätze in den Bundesländern zurückzuführen sind (in Ber-
lin gibt es z.B. kaum „reine“ Präsenzdienste, ohne eine Zielrichtung, die einer der anderen 
Kategorien zuzuordnen wäre) zum andern aber vermutlich auch auf eine unterschiedliche 
Handhabung der Anlasskategorien zurückzuführen sein kann.  
 
 
3.4.2. Maßnahmen bei denen es zu Gewaltvorfällen kam  
 
in Bayern und Baden-Württemberg sind überdurchschnittliche Anteile für Festnahmen / 
Gewahrsamsnahmen (60% bzw. 49%) zu verzeichnen, während diese in Sachsen-Anhalt nur 
in 10% der Übergriffsfälle den Kontext bildeten. Identitätsfeststellungen / Sachverhaltsklä-
rungen stellten in Mecklenburg-Vorpommern (48%) und Sachsen-Anhalt (45%) dagegen be-
sonders hohe Anteile. Es kann vermutet werden, dass die Abgrenzung zwischen den beiden 
genannten Kategorien in einzelnen Bundesländern unterschiedlich gehandhabt wird. Auffal-
lend ist auch, dass für 63% der Übergriffe „sonstige Maßnahmen“ angegeben wurden, was 
für eine zu ausufernde Nutzung dieses Auffangbegriffes spricht.   
 
 
3.4.3. Tatverdächtige unter Einfluss berauschender Mittel  
 
Bei der Bewertung dieser Ergebnisse muss berücksichtigt werden, dass das richtige Erkennen 
von Einfluss berauschender Mittel in der Regel mit großen Unsicherheiten verbunden ist. Die 
Daten sind dementsprechend mit Vorsicht zu interpretieren. Dies wird auch durch die unter-
schiedlichen Ergebnisse in den einzelnen Bundesländer deutlich: Der Anteil von Personen 
unter dem Einfluss berauschender Mittel variiert  hier– ohne plausiblen Gründe - zwischen 
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54%-86%, bei Alkoholkonsum zwischen 47% und 85% und bei Drogen- /Medikamenten-kon-
sum zwischen 0-18%. Es ist davon auszugehen, dass hier bedeutende Erfassungsunter-
schiede berücksichtigt werden müssen (zu überlegen wäre, ob eine bundesweite zusätzliche 
Nutzung der Kategorie „Unbekannt“ die Aussagefähigkeit steigern würde!).  
 
 
3.5. Krankheitstage  
 
Von den genannten 12 Bundesländern konnten nur sechs Bundesländer (Baden-
Württemberg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-
Holstein) Angaben treffen, welche Delikte der erlittenen Dienstunfähigkeit ursächlich zu-
grunde lagen. Eine sinnvolle Aufschlüsselung und Darstellung eines Zusammenhanges zwi-
schen erlittener Dienstunfähigkeit und Delikt ist daher nicht möglich, sollte jedoch für das 
Lagebild 2011 forciert werden. Zu diesem Zweck ist eine konsistente und vollständige Erfas-
sung nötig.  
  
Weiterhin waren auffallende Unterschiede bei der Anzahl von Dienstunfähigkeitstagen zwi-
schen den Bundesländern festzustellen. Besonders gravierend fiel dies bezogen auf Berlin ins 
Gewicht, wo eine mehr als doppelt so hohe Anzahl von Dienstunfähigkeitstagen registriert 
wurde als im deutlich größeren Bundesland Bayern.   
 
Ob dieses Missverhältnis auch auf eine uneinheitliche und ggf. nicht vollständige Erfassung 
zurück zu führen ist, kann hier nicht abschließend bewertet werden, konkrete Hinweise 
hierfür liegen nicht vor.   
 
Eine einzige kleine Einschränkung dieser Statistik (zumindest für Berlin) ergibt sich aus fol-
gender Besonderheit der Erhebung: Es werden alle Krankentage gezählt, die in direktem An-
schluss und begründet durch einen Angriff auf einen PVB entstanden. Falls es jedoch zu 
direkt anschließenden Krankschreibungen käme, z.B. durch parallel festgestellte weitere 
Krankheiten, die nichts mit dem Angriff zu tun hatten, so kann dies nicht heraus gerechnet 
werden, da derart detaillierte personenbezogene Angaben über Krankheitsverläufe  nicht für 
statistische Auswertungen zur Verfügung stehen. Diese Besonderheit allein dürfte allerdings 
kaum die auffallenden Unterschiede bei den Krankenständen Berlins im Vergleich zu ande-
ren Bundesländer und der Bundespolizei vollständig erklären.  
 
 
3.6. Besonderheiten bei der Erfassung entsprechender Fälle durch die Polizei des Bundes 

(Bundespolizei und BKA)   

Da die Bundespolizei eine bundesweite Zuständigkeit hat, ist eine regionalisierte Darstellung 
nicht einfach. In der ersten Phase (Lagebild für das zweite Halbjahr 2010) bot sich zunächst 
nur die folgend aus einem Protokoll der PG zitierte Lösung an:   
 

„Die Polizei des Bundes (Bundespolizei und BKA) stellt sicher, dass ihre Meldungen 
zum Lagebild sich auf die Fälle beziehen, die sie auch mittels Einzeldatensatzversand 
PKS an die Länder liefern. Das bedeutet, dass auch die Bundespolizei die gleiche An-
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zahl von Fällen für den Meldedienst liefert, wie sich auch in der PKS finden (Anzahl 
der fraglichen Delikte, die gemäß PKS Opfertabelle zum Nachteil von Polizeibeamten 
begangen wurden).“ 

Diese Verfahrensweise stellt sicher, dass die Vorgangszahlen stimmig und PKS-konform er-
hoben sind. Die Bundespolizei meldet nur Fälle, die sie selbst abschließend bearbeitet hat 
(und zu denen eine statistische (KP 31b-)Meldung an das Tatortbundesland erfolgte). Über-
griffe auf Bundespolizisten werden von den endbearbeitenden Dienststellen gemeldet, wo-
bei es sich häufig um die Landespolizei des jeweiligen Tatortes handelt. Diese Fälle tauchen 
dann auch in den entsprechenden Landesdarstellungen auf. Da aber auch Fälle von der Bun-
despolizei selbst endbearbeitet wurden, werden diese in der gesonderten Tabelle der Bun-
despolizei dargestellt und können aufgrund der bundesweiten Zuständigkeit keinem einzel-
nen Bundesland zugeordnet werden. Es handelt sich hierbei um insgesamt 406 Fälle, bzw. 
3,3% aller Fälle des Lagebildes. Das bedeutet, dass immer noch der größte Teil aller Delikte 
regionalisiert werden kann. Es bleibt aber bei einer eingeschränkten Aussagefähigkeit zu 
Bundespolizisten.  
 
Allerdings ergibt sich auch für die durch die Länder endbearbeiteten Delikte mit 
geschädigten  Bundespolizisten ein Problem – diese Delikte sind zwar in den Meldungen der 
Länder enthalten, aber es gibt keine Möglichkeit, innerhalb der Länderdaten zwischen 
Landesbeamten und Bundespolizisten zu unterscheiden.   
Dieses Problem wurde durch die PG gesehen und führte zu folgendem Vorschlag:  
 

„Eine gesonderte Auswertungsmöglichkeit von Gewalttaten gegen Bundespolizistin-
nen/-polizisten hält die PG für wünschenswert. Hingegen ist die Anzahl der Gewaltta-
ten gegenüber Beamten des BKA quantitativ kaum von Gewicht, sodass die Option ei-
ner gesonderten Ausweisung von Polizeivollzugsbeamten des BKA vernachlässigt 
werden kann. Um diese Auswertungsmöglichkeiten zu schaffen, ist die Aufnahme des 
Begriffs „Bundespolizei“ im PKS-Katalog zur Geschädigtenspezifik anzuregen und die 
Entscheidungsfindung erforderlichenfalls mittels Umlaufbeschlussverfahren zu be-
schleunigen. Der im Katalog bestehende Begriff „Polizei“ sollte zur besseren Unter-
scheidung in „Länderpolizei“ umbenannt werden.“  

Dieser Vorschlag wurde durch Berlin in die 57. Arbeitstagung der Kommission PKS einge-
bracht, fand dort jedoch keine Mehrheit. Daher gibt es derzeit noch keine Möglichkeit mit-
tels der PKS geschädigte Landes- und Bundespolizisten differenziert darzustellen.  

 
3.7. Redaktionsverantwortung 
 
Gemäß Entscheidung der Projektgruppe liegt die Redaktionsverantwortung für die Lagedar-
stellung 2010 bei der PG und soll künftig auf das BKA übergehen. Das BKA war daher beson-
ders stark eingebunden hinsichtlich der Gestaltung des ersten  Lagebildes. Dies insbesondere 
vor dem Hintergrund der beim BKA vorhandenen Kompetenz für das Erstellen bundesweiter 
Lagebilder und der Tatsache, dass die Verantwortung für das nächste Jahreslagebild (und 
ggf. folgender Lagebilder) beim BKA liegen wird.  
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4. Anmerkungen zur Vorlage der „Lagedarstellung 2. Halbjahr 2010“ 

Grundsätzlich erzeugen die unterschiedlichsten Erfassungsformen in den Ländern auch An-
passungsprobleme, die noch nicht alle für die erste Lagedarstellung vollkommen ausgeräumt 
werden konnten. Dies war der Projektgruppe bewusst und stellt kein Hinderungsgrund dar, 
die vorhandenen Daten zu nutzen und dieses erste Lagebild zu erstellen.  

Im Folgenden werden die Zulieferungen unter den beiden Aspekten Umfang / Vollständig-
keit sowie methodische Unterschiede bewertet. Für die Lagedarstellung 2. Halbjahr 2010 
konnten die Zulieferung für Hamburg nicht verarbeitet werden, da diese bis zum Redaktions-
schluss der Lagedarstellung nicht vorlag.  

Da sie allerdings danach hier einging, wurde die Zulieferung Hamburgs bei den folgenden 
methodischen Ausführungen zum Stand der Lagebilderstellung einbezogen und findet sich 
insbesondere auch in der Darstellung der Landeszulieferung in Synopsenform wieder. Aller-
dings erlaubten die Daten aufgrund einiger Abweichungen in der Erhebung auch nachträg-
lich keine Einfügung in die Lagedarstellung für das zweite Halbjahr 2010. 

 
4.1. Umfang / Vollständigkeit der Zulieferungen für die Lagedarstellung 2. Halbjahr 2010 

Zunächst gibt es Einschränkungen hinsichtlich des Umfanges. Verschiedene Informationen 
konnten noch nicht von allen Ländern für den Zeitraum 2. Halbjahr 2010 aufgeliefert wer-
den. Daher hat die PG beschlossen, dass bei der Lagedarstellung 2010 zu jedem ausgewerte-
ten Attribut geprüft wird, wie vollständig die diesbezüglichen Angaben sind. Erforderlichen-
falls werden keine absoluten Zahlen zur Darstellung verwendet, sondern Prozentwerte her-
angezogen. 

Es folgt eine Darstellung, welche Informationen durch die Länder für das 2. Halbjahr 2010 
aufgeliefert, bzw. (noch) nicht aufgeliefert werden konnten.  

Naturgemäß ergeben sich aus diesen noch nicht vollständigen Zulieferungen Einschränkun-
gen hinsichtlich der zugrundeliegenden Datenmengen und damit auch hinsichtlich der Aus-
sagefähigkeit des vorgelegten Lagebildes. Der Einfluss nicht vorhandener Landesdaten auf 
das Gesamtlagebild ist natürlich abhängig von der Größe des entsprechenden Landes.  

In der folgenden Synopse wird der Grad der Auflieferung der im (kleinen) Erhebungsraster 
geforderten Informationen dargestellt (grün kennzeichnet das Aufliefern der gewünschten 
Informationen).  

Die letzten beiden Spalten stellen den Zulieferungsgrad der Bundesländer (Anteil der zulie-
fernden Länder / Bundespolizei an allen) für das zweite Halbjahr sowie (zum Vergleich) für 
den Probelauf im April 2010 dar.  
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Ausweisung Versuche 14 von 17 82,4

Widerstand

Körperverletzung

Gefährliche Körperverletzung

Schwere Körperverletzung

Körperverletzung mit Todesfolge

Totschlag

Mord

Nötigung

Bedrohung

Freiheitsberaubung

Raubdelikte

1.

öffentliche/r Straße, Weg, Platz

Privathaus, -wohnung, -grundstück

Geschäft / Einkaufszentrum

Polizeidienststelle

Polizeidienstfahrzeug

Öffentliches Gebäude

öffentliches Verkehrsmittel / 

Haltestelle / Bahnhof

Fußballstadion  

sonstiger Ort von Veranstaltungen

Gaststätte / Diskothek

sonstige

2.

2.1

Fußballspiele

sonstige Veranstaltungen

Versammlung / Demonstrationen

Sonstige

2.2

Präsenzstreife

Verkehrssicherheitsarbeit

Kriminalitätsbekämpfung

Häusliche Gewalt

verbale oder tätliche 

Auseinandersetzung

Ruhestörung

Ansammlung

Amts- und Vollzugshilfe

Sonstige

2.3

Durchsuchung

Festnahme / Gewahrsamnahme

Identitätsfestellung / 

Sachverhaltsklärung

Blutentnahme / Drogentest

Platzverweis

Gefährderansprache

Sonstige

3.

3.1

mitgeführt

gedroht 17 von 17

eingesetzt

3.2

mitgeführt

gedroht 16 von 17

eingesetzt

3.3

mitgeführt

gedroht 16 von 17

eingesetzt

3.4

mitgeführt

gedroht 16 von 17

eingesetzt

3.5

gedroht

eingesetzt

3.6

mitgeführt

gedroht 16 von 17

eingesetzt

3.7

mitgeführt

gedroht 16 von 17

eingesetzt

3.8

mitgeführt

gedroht 16 von 17

eingesetzt

TH

Synopse zum Erhebungsraster

Gesamtergebnis - nach 2. Halbjahr

BB

Sonstige Bundesländer

HHMV RP SLST SN nominalBY HB HE

Bundesland / Projektteilnehmer

SHNI

Bundesland / Projektteilnehmer

BPol

Örtlichkeit

Tatort

Delikt (incl. Versuche, 

Mehrfachnennung zulässig)

BW

10010017 von 17

10010017 von 17

Aktueller 

Abbildungs-

gard in %

Ehemaliger 

Abbildungs-

grad

Einsatzlagen täglicher Dienst

10087,517 von 17

Einsatz aus besonderem Anlass

Maßnahme, bei der es zur Gewalt 

gegen PVB kam

82,476,514 von 17

NRW

Angaben zum Polizeieinsatz

BE

scharfe Schusswaffe

Tatmittel

88,282,415 von 17

Hieb- und Stichwaffe

94,158,8

sonstige Schusswaffe

10064,5

94,158,8

Reizgas

94,158,8

Brandmittel / Pyrotechnik

94,170,616 von 17

Kfz

76,5

Wurfgegenstände

94,176,5

94,194,1

Sonstige

94,1
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4.

ja/nein 13 von 17 70,6 76,5

5.

passive Verweigerung

schlagen mit Hand / Faust

schlagen / stoßen mit Gegenstand

schleudern / werfen mit Gegenstand

treten

Kopfstoß

würgen / drosseln

beißen

stechen

hinaus- / hinunterstoße

Hund hetzen / Hundebiss

sprühen

schießen

an- / überfahren

sonstiges

6.

körperliche Gewalt

RSG

Schlagstock / EMS 15 von 17

Schusswaffe

Diensthund

7.

7.1

männlich

weiblich

7.2

Kind

Jugendlicher

Heranwachsender

Erwachsene

7.3

unter Alkoholeinfluss

unter Drogen- / 

Medikamenteneinfluss

unter Alkohol und Drogen- / 

Medikamenteneinfluss
11 von 17 64,7

7.4

deutsch

nichtdeutsch

8.

8.1

männlich

weiblich

8.2

Streifendienst

Ermittlungsdienst / Kriminalpolizei

Einsatzeinheit

sonstige

8.3

Nicht verletzt

leicht verletzt

schwer verletzt

getötet

9.

11 von 17 29,4 64,7

Angaben zu Krankheitstagen nur -gesamt- und nicht deliktsspezifisch möglich

abweichende Zusammenfassungen von Katalogwerten

17 von 17

16 von 17

TH

Synopse zum Erhebungsraster

Gesamtergebnis - nach 2. Halbjahr

BB

Sonstige Bundesländer

HHMV RP SLST SN

Ergänzung

nominalBY HB

Eindimensionale Erfassung durch Zulieferer

Geschlecht

Merkmal vom Zulieferer ausgewertbar

HE

17 von 17

Kalendertage Dienstunfähigkeit in 

Folge der Gewaltttätigkeiten

Tathandlung

Funktionsbereich

17 von 17

Art des dienstlichen Zwangsmittels

Nationalität

17 von 17

Angaben zum Täter

Einfluss berauschender Mittel

14 von 17

Bundesland / Projektteilnehmer

SHNI

Bundesland / Projektteilnehmer

BPolBW

Aktueller 

Abbildungs-

gard in %

Ehemaliger 

Abbildungs-

grad

Verletzungskategorie

16 von 17

Angaben zum Geschädigten

100

NRW

Alter

Geschlecht

BE

Angaben zur Gruppe

88,2

94,1

82,4 88,2

94,1

100

100 100

76,5 82,4

100 100

82,4

Hamburger Zulieferung erfolgte verspätet. Angaben zum geschädigten PVB lediglich mit Nennung einer 

Gesamtzahl, sowie Nennung der davon vom Dienst abgetretenen PVB.

Daten können derzeit nicht erhoben werden

100

100

100

14 von 17 82,4

Begriffs- und Zeichenerklärung: 

 

Die Übersicht verdeutlicht, dass die überwiegende Mehrheit der Länder die im kleinen Erhe-
bungsraster geforderten Informationen aufliefern konnte. Bremen und Brandenburg, die für 
die Lagebilddarstellung noch nicht deliktsbezogen differenzieren konnten, erklärten, dass 
dies für das laufende Jahr realisiert wird.  

Für Hamburg ergaben sich allerdings deutliche Einschränkungen. Die Vorgaben des „kleinen 
Erhebungsrasters“ wurden an verschiedenen Stellen nicht übernommen. So wurden bei-
spielsweise die Delikte gefährliche und schwere Körperverletzung sowie KV mit Todesfolge 
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nur als addierte Gesamtsumme und nicht einzeln zugeliefert. Außerdem wurden teilweise 
abweichende Katalogbegriffe verwendet (abweichende Definition ÖPNV, Dienstelle und 
Dienstfahrzeug zusammengefasst, keine Differenzierung zwischen scharfen und nichtschar-
fen Schusswaffen sowie Einsatzarten der Schusswaffen) und es wurden nur wenige Angaben 
zum geschädigten PVB gemacht (kein Geschlecht, kein Funktionsbereich, keine Verletzungs-
kategorie und keine Krankheitstage).  

Insgesamt ergaben sich die deutlichsten Defizite in der Rubrik „Kalendertage Dienstunfä-
higkeit“ (fünf Länder und die Bundespolizei konnten nicht aufliefern) sowie dem recht spe-
ziellen Kombinationsfeld Tatverdächtige(r) „unter Alkohol und Drogen- / Medikamentenein-
fluss“ (ebenfalls fünf Länder und die Bundespolizei).  Ansonsten konnten die wesentlichen 
Informationen ganz überwiegend auch schon für die Lagedarstellung 2. Halbjahr 2010 zuge-
liefert werden.  

 

4.2. Methodische Erhebungsunterschiede in den Länderzulieferungen 

Weiterhin gibt es in der Umsetzung auch noch gewisse methodische Unterschiede in der 
Erhebung der Daten durch die Länder. Auch dies hält die PG in gewissem Umfang für  akzep-
tabel, was durch das folgende Zitat belegt wird:  

„Bei der Datenerhebung für die vorläufige Lagedarstellung ist eine Harmonisierung der 
Fallzahlen mit der PKS anzustreben. Nach Möglichkeit sind ausgangsstatistische Daten 
zuzuliefern. Ein Zwang zur ausgangsstatistischen Zulieferung besteht in dieser Test-
phase ausdrücklich nicht. Erforderlichenfalls hat die vorläufige Lagedarstellung 2010 in 
einer Mischform der Statistikerhebung zu erfolgen. Entsprechend müssen in einer Prä-
ambel die Datenzusammensetzung bzw. die Datenquellen des Produktes offen gelegt 
werden.“ (Protokoll der ersten PG Sitzung 09/10.03.2010) 
 

Ausdrücklich wurde von Schleswig-Holstein darauf hingewiesen, dass für 2010 noch eine 
(akzeptable) eingangsstatistische Auswertung erfolgte, die aber seit 01.01.2011 auf eine 
ausgangsstatistische Auswertung umgestellt wurde. Auch Sachsen-Anhalt lieferte 
eingangsstatistische Daten. Die nachgelieferten Daten aus Hamburg wurden ebenfalls 
eingangsstatistisch erhoben.  
 

4.3. Bewertung, Einordnung der „Lagedarstellung 2. Halbjahr 2010“ 

Die gravierendste Einschränkung ergibt sich daraus, dass die Zulieferung Hamburgs verspätet 
einging und nicht mehr in die Lagedarstellung aufgenommen werden konnte. Auch ent-
sprach sie dann am wenigsten den vereinbarten Vorgaben des „kleinen Erhebungsrasters“.  
Die Tatsache, dass Schleswig-Holstein (noch), Sachsen-Anhalt und Hamburg 
eingangsstatistische Werte auflieferten, dürfte dagegen nur marginale Auswirkungen haben.  

Generell sind die Zulieferungen zur Lagedarstellung 2. Halbjahr 2010 allerdings relativ um-
fangreich und die methodischen Probleme sind überschaubar. Dennoch sollte man sich da-
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rüber im klaren sein, dass sowohl der Zeitraum (Betrachtung eines Halbjahres), wie auch die 
noch nicht gänzlich abgeschlossenen Harmonisierungen der Erfassungsformen, dafür spre-
chen, die Ergebnisse des Berichtes vorsichtig und mit Vorbehalt zu bewerten. Auf diese not-
wendige Klarstellung wird in der Lagedarstellung ausdrücklich und mit aller gebotenen Klar-
heit hingewiesen.  

Wesentlich ist daher ein zweiter Punkt. Die Darstellung hat zwar auch schon eine eigene 
Aussagefähigkeit, ist aber auch ein „zweiter Probelauf“ für eine bundesweite Lagedarstel-
lung. Aus den Zulieferungen, Abstimmungen und Gesprächen mit den zuliefernden Ländern / 
Behörden, wurde für alle Beteiligten deutlich, an welchen Stellen wir noch weitere Abstim-
mungen durchführen müssen. Viele (kleine) Hindernisse für abgestimmte Auswertungen 
wurden dementsprechend für das laufende Jahr bereits ausgeräumt.  

Die inhaltliche Bewertung der zugelieferten Daten für das zweite Halbjahr 2010 sind der bei-
liegenden Lagedarstellung zu entnehmen.  Eine Zusammenfassung der wesentlichen 
Ergebnisse dieser Lagedarstellung die bereits zur Information des UA FEK am 09./10.03.2011 
diente, wird zwecks Vollständigkeit des Schlussberichts der Projektgruppe an dieser Stelle 
noch einmal eingefügt:   
 

4.4. Erste Ergebnisse Lagedarstellung „Gewalt gegen Polizeimitarbeiter“ 2. Halbjahr 2010 
 
4.4.1. Fälle 
 
Insgesamt wurden im 2. Halbjahr für das Bundesgebiet (ohne Hamburg3) 12.124 Fälle der 
Gewalt gegen Polizeivollzugsbeamte (PVB) im Sinne des Erhebungsrasters erfasst. Die meis-
ten Fälle wurden in den Bundesländern NRW und Bayern erfasst (2.496 bzw. 2.128). Danach 
folgt Berlin mit 1.604 Fällen. Regional ist eine deutliche Variation des Fallaufkommens fest-
zustellen, wobei die Stadtstaaten Bremen und Berlin die höchsten Häufigkeitsziffern aufwei-
sen; es bestehen aber auch deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Flächenländern. 
 
Bei den erfassten Delikten dominiert der Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte (7.339 
Fälle) vor der einfachen Körperverletzung (3.015) und der gefährlichen Körperverletzung 
(677).  
 
 
4.4.2. Geschädigte 
 
Im zweiten Halbjahr 2010 waren insgesamt 19.492 Polizeivollzugsbeamte/Polizeivollzugs-
beamtinnen von den erhobenen Delikten (inkl. Versuche) betroffen.4 Dies lässt – vor dem 
Hintergrund einer Fallzahl von 12.124 – erkennen, dass häufig mehrere Beamte oder Beam-
tinnen durch einen Übergriff geschädigt wurden. Auffällig ist der hohe Frauenanteil unter 
den Geschädigten bei Bedrohung, besonders niedrig bei Nötigung (§240 StGB). Zu den 

                                                           
3
 Für die Hansestadt Hamburg lagen bis Redaktionsschluss noch keine Daten vor. 

4
 Ausgenommen Hamburg. Zu beachten ist, dass während des Erhebungszeitraums mehrfach betroffene Be-

amte/Beamtinnen auch mehrfach gezählt wurden. 



Projektgruppe Gewalt gegen Polizeibeamte – Lagebilderstellung 

Schlussbericht 

22 

 

19.492 geschädigten Polizeivollzugsbeamtinnen/Polizeivollzugsbeamten insgesamt liegen für 
18.299 Geschädigte Angaben zu Verletzungsumständen vor (76,1% nicht verletzt, 23,4% 
leicht verletzt, 0,5% schwer verletzt).5  
 
Bei der Verteilung auf die Länder wurden die meisten geschädigten Polizeibeamten in 
Bayern (4.626), NRW (3.918) und Berlin (2.517) erfasst.  
 
Ebenfalls erhoben wurde, in welchem Funktionsbereich die geschädigten Polizeivollzugsbe-
amtinnen/Polizeivollzugsbeamten tätig waren, als sie vom schädigenden Ereignis betroffen 
wurden. Hierzu lagen von 12 Bundesländern und der Bundespolizei differenzierte Zuliefe-
rungen vor6. Ungeachtet der nicht vollständigen Zuordnung wird deutlich, dass die überwie-
gende Mehrheit der schädigenden Ereignisse Polizeivollzugsbeamten bzw. Polizeivollzugs-
beamtinnen im Streifendienst betraf. Nur 2,1% der Geschädigten waren dem Funktionsbe-
reich „Ermittlungsdienst, Kriminalpolizei“ zuzuordnen. Bei Betrachtung der Verteilung inner-
halb der Bundesländer bzw. der Bundespolizei lässt sich ein markanter Schwerpunkt bei der 
Betroffenheit von Beamten/Beamtinnen im Streifendienst erkennen (insbesondere in den 
Bundesländern Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland und 
Schleswig-Holstein mit jeweils deutlich über 90%). Lediglich in Bayern (13%), Berlin (17%) 
und Thüringen (17%) ist eine Verschiebung hin zu Einsatzeinheiten sichtbar7.   
 
 
4.4.3. Tatorte 
 
Übergriffe auf Polizeivollzugsbeamte ereignen sich ganz überwiegend auf öffentlichen Stra-
ßen, Wegen und Plätzen, gefolgt von Privathäusern, -wohnungen oder -grundstücken. 
 
Bei den einzelnen Delikten zeigen sich folgende Besonderheiten8: Nötigungsdelikte werden 
überdurchschnittlich häufig auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (64%) begangen 
und schwere Körperverletzungsdelikte in öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. an Haltestellen 
und Bahnhöfen (12%). Bei Betrachtung der Tatortverteilungen für die einzelnen Bundeslän-
der fällt auf, dass öffentliche Straßen, Wege und Plätze besonders oft in Sachsen-Anhalt 
(55%) als Tatort gemeldet werden, während Brandenburg einen besonders hohen Anteil für 
Privathäuser, -wohnungen oder -grundstücke ausweist (27%). Besonders auffällig abwei-
chend ist die Verteilung für die Bundespolizei, deren Beamte überwiegend in öffentlichen 
Verkehrsmitteln bzw. an Haltestellen und Bahnhöfen angegriffen werden (46%), oder in öf-
fentlichen Gebäuden (23%). Dies hängt mit der Zuständigkeit der Bundespolizei für die öf-
fentliche Sicherheit an Bahnhöfen zusammen.  
 

                                                           
5
 Die deutliche Differenz kommt durch die in Gänze fehlenden Zulieferungen seitens Bremen, Hamburg und Niedersachsen 

und Inkonsistenzen in den Zulieferungen von Hessen (5 Fälle), Nordrhein-Westfalen (96 Fälle) und Sachsen (419 Fälle) zu-
stande.  
6
 In Brandenburg und Bremen lagen nur Summenwerte, jedoch keine Aufschlüsselung in Bezug auf das Delikt, vor. 

Niedersachsen und Sachsen konnten keine Daten zuliefern.  
7
 Erkenntnisse zu den Ursachen liegen derzeit nicht vor. 

8
 Nach Delikt differenzierte Angaben zur Tatörtlichkeit lagen nicht für Bremen und Brandenburg vor. Hier wie bei allen 

folgenden nach Delikt differenzierten Betrachtungen wurden Mord, Totschlag, Freiheitsberaubung und Raubdelikte wegen 
der geringen Fallzahlen, auf deren Basis sich keine aussagekräftigen Anteilswerte berechnen lassen, nicht berücksichtigt. 
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4.4.4. Einsatzanlässe 
 
Das Erhebungsraster unterscheidet zwischen „Einsätzen aus besonderem Anlass“ und „Ein-
satzlagen des täglichen Dienstes“. Angriffe auf Polizeivollzugsbeamte geschehen zum größ-
ten Teil im täglichen Dienst. Dies gilt überwiegend für alle betrachteten Gewaltdelikte zum 
Nachteil von Polizeibeamten. Lediglich gefährliche Körperverletzungen traten mit 34%  be-
sonders häufig bei „besonderen Einsatzanlässen“ auf, wobei hier „Versammlun-
gen/Demonstrationen“ dominieren (18% von allen Anlässen). Auch schwere Körperver-
letzungsdelikte traten mit 14% häufig bei Versammlungen/Demonstrationen auf; überdies 
stellt hier in 28% der Fälle Kriminalitätsbekämpfung den Einsatzanlass dar.  
 
Zu Gewaltdelikten zum Nachteil von Polizeivollzugsbeamten kommt es meist in Zusammen-
hang mit Festnahmen/Gewahrsamsnahmen sowie Identitätsfeststellungen bzw. Sachver-
haltsklärungen.9  
 
 
4.4.5. Tathandlung 
 
Es ist von großem polizeilichem Interesse, wie verbreitet Angriffe aus Gruppen heraus sind. 
Dies wurde für 1138 Fälle bejaht (allerdings lieferten hierzu neben Hamburg auch Nieder-
sachsen, Brandenburg und Hessen noch keine Informationen zu). Zum größten Teil handelte 
es sich bei den Fällen mit Gruppen-Kontext um Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte 
(56%), einfache (24%) und gefährliche (14%) Körperverletzungen.  
 
Bei der Erhebung der modi operandi ist das „Schlagen mit Hand oder Faust“ das häufigste 
Vorgehen, gefolgt von Tritten und sonstigen Verhaltensweisen. Weitere Informationen zum 
Geschehensablauf wurden über das Merkmal „Tatmittel“ erhoben. Sieht man von der zah-
lenmäßig dominierenden Kategorie „Sonstige“ ab, wird deutlich, dass Hieb- und Stichwaffen, 
Wurfgegenstände und Kraftfahrzeuge die häufigsten Tatmittel sind. Schusswaffen spielen 
mit zusammen 2,2% der Nennungen nur eine sehr untergeordnete Rolle.  
Allerdings wurde nur für einen kleinen Teil der Fälle Tatmittel registriert. Ob dies an unvoll-
ständigen Erfassungen oder daran liegt, dass tatsächlich sehr selten Waffen oder ähnliche 
Tatmittel verwendet werden, kann noch nicht abschließend beurteilt werden.10   
 
4.4.6. Tatverdächtige 
 
Der Großteil aller Tatverdächtigen war mit 87% männlichen Geschlechts. Mit rund 76% ma-
chen Tatverdächtige über 21 Jahren („Erwachsene“) einen Großteil aller Tatverdächtigen 
                                                           
9
 Leider waren auch hier die Daten für viele Länder unvollständig und enthielten im Falle eines Bundeslandes (Bremen) 

Mehrfacherfassungen. In einem weiteren Bundesland (Brandenburg) wurden nur zwei der sieben Merkmalsausprägungen 
genutzt, weshalb die Zahlen aus diesem Land keine Berücksichtigung finden. Alle hier berichteten Ergebnisse beziehen sich 
auf die elf Bundesländer und die Bundespolizei, welche Daten ohne Mehrfachzählungen angeliefert haben, obwohl diese 
teilweise unvollständig waren. Aus diesen Ländern liegen für 9.093 Fälle (von 9.711) Informationen zur Maßnahme, in 
deren Verlauf es zum Übergriff kam, vor. 
10

 Ein Bundesland (Niedersachsen) wird im Folgenden nicht berücksichtigt, da hier nur das Teilmerkmal „scharfe Schuss-
waffe“ (3 Nennungen unter „gedroht“) erhoben worden war. Damit liegen für 14 Bundesländer und die Bundespolizei 
Angaben in Form von 1.501 Nennungen vor. Da Mehrfachnennungen zugelassen waren, ist unbekannt, auf wie viele der 
12.317 von den genannten Polizeibehörden erfassten Fälle sich diese Angaben bezogen. 
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aus. Rund 25% aller Tatverdächtigen waren Jugendliche (14 bis 18 Jahre) oder Heranwach-
sende (18 bis 21 Jahre). Im Vergleich zur Gewaltkriminalität insgesamt, bei der Jugendliche 
und Heranwachsende einen Anteil von 37% aller Tatverdächtigen ausmachen (vgl. PKS 
2009), liegt der Anteil dieser sonst vergleichsweise stark belasteten Altersgruppe im Bereich 
Gewalt gegen Polizeivollzugsbeamte deutlich niedriger.    
 
80% aller mit Nationalität registrierten Tatverdächtigen hatten die deutsche Staatsangehö-
rigkeit, 20% dagegen eine nichtdeutsche Staatsangehörigkeit. Mit Blick auf die Verteilung in 
der PKS für Gewaltkriminalität insgesamt (hier lag der Anteil von nichtdeutschen Tatverdäch-
tigen 2009 bei 23,5%) zeigt sich damit ein vergleichbarer Anteil. Besonders hohe Anteile 
nichtdeutscher Tatverdächtigen waren mit 35,5% bei Delikten der schweren Körperver-
letzung festzustellen.   
 
Wie auch in der Polizeilichen Kriminalstatistik für Straftaten insgesamt zeigt auch der Anteil 
an nichtdeutschen Tatverdächtigen bei Gewalt gegen Polizeibeamte deutliche regionale Un-
terschiede. In ostdeutschen Bundesländern sind (mit Ausnahme des Stadtstaates Berlin) 
deutlich geringere Anteile an nichtdeutschen Tatverdächtigen festzustellen. Die höchsten 
Anteile lassen sich in Nordrhein-Westfalen und Baden Württemberg feststellen.  
 
Die Mehrheit aller Tatverdächtigen stand mit 66% während der Tatausübung unter Alkohol-
einfluss, weitere 3% unter dem Einfluss von Drogen bzw. Medikamenten und 6% unter Alko-
hol und Drogen- bzw. Medikamenteneinfluss.11  
 
 
4.4.7. Gegenmaßnahmen 
 
Für das Lagebild wurde auch die Art des entgegengebrachten dienstlichen Zwangsmittels 
erhoben. Unter den ergriffenen Gegenmaßnahmen dominiert bei weitem die körperliche 
Gewalt, gefolgt vom Einsatz von Reizstoffsprühgeräten. Auf Schlagstock, Diensthund und 
Schusswaffe wurde nur selten zurückgegriffen.  
 
 
4.4.8. Vergleich mit den Ergebnissen der Befragung des Kriminologischen Forschungsinsti-

tuts Niedersachsen (KFN)  
 

Auch wenn die Daten jeweils nur für einen Teil der Bundesländer vorliegen und trotz der 
zahlreichen Probleme hinsichtlich Vollständigkeit und Erfassungsfehlern, stimmen viele der 
identifizierten Tendenzen mit denjenigen überein, die das Kriminologische Forschungsinsti-
tut Niedersachsen (KFN) in seiner Befragung von Polizeivollzugsbeamten für einen anderen 
Zeitraum (das Jahr 2009) und ein anderes Bezugsterritorium (zehn Bundesländer) ermittelt 
hat. 12  

                                                           
11

 Bei der Bewertung der Ergebnisse muss jedoch berücksichtigt werden, dass das richtige Erkennen von Einfluss 

berauschender Mittel i. d. R. mit großen Unsicherheiten verbunden ist. 

12
 Vgl. Ellrich, Karoline, Pfeiffer, Christian und Baier, Dirk (2010a), Gewalt gegen Polizeibeamte. Begleittext zu „7 Thesen zur 

Gewalt gegen Polizeibeamte. Erste Ergebnisse einer Polizeibefragung in den Bundesländern Berlin, Brandenburg, Bremen, 
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Allerdings gibt es auch einige bemerkenswerte Divergenzen zur KFN-Studie. So berichteten 
dort die befragten Beamtinnen und Beamten wesentlich häufiger, mit Gegenständen be-
worfen worden zu sein (25%), als dies nach Auswertung des Erhebungsrasters im Lagebild 
festgestellt wurde (2%).13  
Deutliche Unterschiede gibt es zudem bei den Befunden zur Altersstruktur der Tatverdächti-
gen. Die Anteile von Kindern und Jugendlichen sowie heranwachsenden Tatverdächtigen 
liegt in der KFN Studie mit insgesamt 35,2% deutlich höher als in der Erhebung für das Lage-
bild mit 22,2%.  
 
Auch liegt der Prozentsatz nichtdeutscher Tatverdächtiger bei der KFN-Studie mit rund 38% 
fast doppelt so hoch wie der Anteil bei den polizeilich registrierten Tatverdächtigen. Dabei 
muss jedoch berücksichtigt werden, dass sich die Befunde der KFN Studie auf (subjektive) 
Angaben von Polizeibeamten und nicht auf Polizeiakten beziehen. Es ist entsprechend davon 
auszugehen, dass ein nicht unwesentlicher Teil der registrierten Täter aufgrund des äußeren 
Erscheinungsbildes von den Polizeibeamten als „nichtdeutsch“ eingestuft wurde, obwohl er 
formal betrachtet als deutsch hätte erfasst werden müssen. 
  
Während der Anteil an alkoholisierten Tatverdächtigen in der Sonderhebung der Bundeslän-
der deutlich höher als in der KFN-Studie ist, liegt der Anteil anderer berauschender Mittel 
deutlich darunter. Dies könnte damit zusammenhängen, dass in der Befragung des KFN ausschließ-
lich der subjektive Eindruck der Polizeibeamten erhoben wurde, während in das Lagebild die Ergeb-
nisse der polizeilichen Ermittlungen (einschließlich der Ergebnisse vorgenommener Bluttests etc.) 
einfließen. Die Angaben im letzteren könnten daher verlässlicher sein, auch wenn sie nicht die in 
einem anschließenden Gerichtsverfahren möglicherweise gewonnenen zusätzlichen Erkenntnisse 
enthalten.  
 
Inwieweit diese Abweichungen eine Folge der unterschiedlichen Erhebungsweise darstellen 
(Faktor -Subjektivität- bei der Opferbefragung in der KFN-Studie) oder durch Uneinheitlich-
keit und Fehler bei der Erfassung für das Lagebild bedingt sind, kann nicht abschließend 
beurteilt werden.  
 
Klarstellende, einheitliche Definitionen an den erkannten Stellen im Erhebungsraster und 
qualitätssichernde Maßnahmen (je nach Bundesland im unterschiedlich erforderlichen Um-
fang) in den Ländern werden die Aussagekraft zu diesen zum ersten Mal statistisch erhobe-
nen Daten nochmals erhöhen.  
 
 
5. Schlussbemerkung / Ausblick  

 
Im Hinblick auf die Lagedarstellung für das zweite Halbjahr 2010 ergaben sich gewisse Ein-
schränkungen, da nicht alle Länder bereits in der Lage waren, nach Delikten differenziert 
Daten zuzuliefern. Allerdings sicherten die beiden Länder, die dies betraf, für das laufende 

                                                                                                                                                                                     
Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Saarland, Schleswig-Holstein und Thüringen“, 
Hannover: Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen; dies. (2010b), Gewalt gegen Polizeibeamte. Ausgewählte 
Befunde zu den Tätern der Gewalt, Hannover: Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen. 
13

 Vgl. Ellrich et al. 2010a, S.15. 
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Jahr 2011 auch deliktsbezogene Auswertungen zu. Somit bleibt als bedeutende Einschrän-
kung eines bundesweiten Lagebildes die zuletzt noch bestehende Weigerung Hamburgs, 
Daten in der vereinbarten, bzw. vorgeschlagenen Form aufzuliefern. Hier bleibt zu hoffen, 
dass sich diese Einstellung – ggf. auch durch die bevorstehende Behandlung dieses Berichtes 
in den Gremien – ändert. 
 
Grundsätzlich gilt bei dieser Lagedarstellung wie bei jeder statistischen Erhebung, dass die 
Erhöhung, bzw. Sicherung der Datenqualität eine wichtige Aufgabe ist. Hier sind von Land zu 
Land unterschiedliche und an die jeweiligen Erfassungsmodalitäten angepasste 
qualitätssichernde Maßnahmen fortzuführen und anzupassen, die natürlich auch in die Zu-
ständigkeiten der erfassenden Länder fallen. Allerdings hat die Projektgruppe nicht zu unter-
schätzenden Einfluss auf die Qualitätssicherung genommen, als sie die bekannten Regelun-
gen und Anforderungen der „Polizeilichen Kriminalstatistik“ zur verbindlichen Grundlage 
erklärte.  

Es sollte ehrlich eingestanden werden, dass die erste Lagedarstellung für das zweite Halbjahr 
2010 noch unter einigen Vorbehalten steht. Insbesondere die Frage, wie konsequent bereits 
bei dieser Erhebung alle Vorgaben der PKS analog anzuwenden sind, führte zu einigen Ab-
weichungen in den Erhebungen (siehe hierzu die Erörterungen zur Tatverdächtigenzählweise 
Punkt 3.3.1 und Erfassung von Opfern zu Wiederstandsdelikten, Punkt 3.3.2). Allerdings sind 
für das laufende Jahr verschiedene Anpassungen der PKS an die Bedürfnisse verbesserter 
Darstellung von Polizisten als Opfer von Straftaten realisiert, was erwarten lässt, dass die 
geschilderten Probleme des Vorjahres im laufenden Jahr abgestellt werden können.  

Die lange Auflistung der methodischen Besonderheiten und auch der noch bestehenden 
Probleme sind notwendig, um diese Daten seriös einschätzen und verwerten zu können. Au-
ßerdem ist diese offene Bestandsaufnahme wichtig, um die zukünftige Fortentwicklung die-
ses Berichtswesens zu ermöglichen.  

Und somit bleibt aus unserer Sicht ein positives Fazit der Bemühungen zur Etablierung einer 
Lagedarstellung Gewalt gegen Polizeibeamte zu ziehen: 

 Es wurde für das zweite Halbjahr 2010 die erste weitgehend abgestimmte Lagedar-
stellung zu diesem Themenfeld zugeliefert 

 Die dabei noch festzustellenden Probleme sind identifiziert und werden aller Vo-
raussicht nach im laufenden Jahr abgestellt  

 Die weiterhin notwendigen Anpassungen sollten im Rahmen eines normalen Ab-
stimmungsprozess unter Moderation und Koordination des zuständigen BKA zu leis-
ten sein. 

Wir denken, dass der weiteren Entwicklung dieses Lagebildes mit Optimismus entgegen-
gesehen werden kann.                    
  

Meyer, Kriminaldirektor  
Landeskriminalamt Berlin – Analysezentrum 
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Anlage 1:  Erhebungsformular 2011 

621021 224000
222010/ 

222110

222020/ 

222120
221000 020000 010000 232200 232300 232100 210000 623010 623020 621040 621050

0

0

1. 1.

1.1

öffentliche/r Straße, Weg, Platz 0

Privathaus, -wohnung, -grundstück 0

Geschäft / Einkaufszentrum 0

Polizeidienststelle 0

Polizeidienstfahrzeug 0

Öffentliches Gebäude 0

öffentliches Verkehrsmittel / 

Haltestelle / Bahnhof
0

Sportstätte und Umfeld 0

sonstiger Ort von Veranstaltungen
0

Gaststätte / Diskothek 0

sonstige 0

3. 2.

3.1 2.1                 

Fußballspiele 0

sonstige Veranstaltungen 0

Versammlung / Demonstrationen 0

Sonstige 0

3.2 2.2

Präsenzstreife 0

Verkehrssicherheitsarbeit 0

Kriminalitätsbekämpfung 0

Häusliche Gewalt 0

verbale oder tätliche 

Auseinandersetzung
0

Ruhestörung 0

Ansammlung 0

Amts- und Vollzugshilfe 0

Sonstige 0

3.3 2.3

Durchsuchung 0

Festnahme / Gewahrsamnahme 0

Identitätsfeststellung / 

Sachverhaltsklärung
0

Blutentnahme / Drogentest 0

Platzverweis 0

Gefährderansprache 0

Sonstige 0

7. 3.

7.1 3.1

mitgeführt 0

gedroht 0

eingesetzt 0

7.2 3.2

mitgeführt 0

gedroht 0

eingesetzt 0

7.3 3.3

mitgeführt 0

gedroht 0

eingesetzt 0

7.4 3.4

mitgeführt 0

gedroht 0

eingesetzt 0

7.5 3.5

gedroht 0

eingesetzt 0

7.6 3.6

mitgeführt 0

gedroht 0

eingesetzt 0

7.7 3.7

mitgeführt 0

gedroht 0

eingesetzt 0

7.8 3.8

mitgeführt 0

gedroht 0

eingesetzt 0

6. 4.

6.1 4.1

3 Personen 0

4 bis 10 Personen 0

11 bis 20 Personen 0

20 bis 50 Personen 0

51 bis 200 Personen 0

201 bis 500 Personen 0

über 500 Personen 0

6.2 4.2

bereits bei Eintreffen der 

Erstkräfte vorhanden
0

spontan sich bildend 0

organisierter Zulauf 0

6.3 4.3

ja 0

nein 0

6.4 4.4

einzelne Personen 0

25% 0

50% 0

75% 0

100% 0

6.5 4.5

überwiegend männlich 0

überwiegend weiblich 0

Gruppengröße

Gruppenbildung

Feste Gruppenstrukturen

(geschätzter) Anteil aktiv 

handelnder Personen

Geschlecht

Maßnahme, bei der es zur Gewalt 

gegen PVB kam (Keine 

Mehrfachnennung!)

Tatmittel (Mehrfachnennung nur bei 

unterschiedlichen Tatmitteln/pro Fall 

möglich!)

Wurfgegenstände

Sonstige

sonstige Schusswaffe

Hieb- und Stichwaffe

Brandmittel / Pyrotechnik

scharfe Schusswaffe

Reizstoff

Angaben zur Gruppe

Tatort (Keine Mehrfachnennung!)

Örtlichkeit

Körper-

verletzung

Kfz

Nummerierung 

gem. altem 

Erhebungsraster

Neue 

Gliederung

Angaben zum Polizeieinsatz

Einsatz aus besonderem Anlass 

(Keine Mehrfachnennung!)

Anzahl erfasste Fälle

Einsatzlagen täglicher Dienst 

(Keine Mehrfachnennung!)

Erhebungsraster "Lagedarstellung Gewalt gegen Polizeibeamte" - Angaben zum Fall

Freiheits-

beraubung

Landfriedens-

bruch

Schwerer 

Landfriedens-

bruch

WiderstandDelikt

Bundesland:

Gef. Körper-

verletzung

Schwere 

Körper-

verletzung

Körper-

verletzung 

mit 

Todesfolge

davon Versuche

Summe

PKS-Schlüsselzahl

Berichtszeitraum: Stand vom:

Gefangenen-

meuterei
RaubdelikteBedrohungMordTotschlag

Gefangenen-

befreiung
Nötigung
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621021 224000
222010/ 

222110

222020/ 

222120
221000 020000 010000 232200 232300 232100 210000 623010 623020 621040 621050

6.6 4.6 0

überwiegend Jugendliche 0

überwiegend Heranwachsende 0

überwiegend Jungerwachsene (21 

bis unter 25 Jahre)
0

überwiegend Erwachsene 0

6.7 4.7 0

überwiegend alkoholisiert 0

6.8 4.8

überwiegend deutsche Nationalität 0

überwiegend nicht deutsche 

Nationalität
0

8. 5.

passive Verweigerung 0

schlagen mit Hand / Faust 0

schlagen / stoßen mit Gegenstand 0

schleudern / werfen mit 

Gegenstand

0

treten 0

Kopfstoß 0

würgen / drosseln 0

beißen 0

stechen 0

hinaus- / hinunterstoßen 0

Hund hetzen / Hundebiss 0

sprühen 0

schießen 0

an- / überfahren 0

sonstiges 0

11. 6.

körperliche Gewalt 0

RSG 0

Schlagstock / EMS 0

Schusswaffe 0

Diensthund 0

Art des dienstlichen 

Zwangsmittels (Mehrfachnennung 

nur bei unterschiedlichen 

Handlungen/ pro Fall möglich!)

modus operandi (Mehrfachnennung 

nur bei unterschiedlichen 

Tathandlungen/ pro Fall möglich!)

Altersgruppe

Einfluss berauschender Mittel

Nationalität

Körper-

verletzung

Nummerierung 

gem. altem 

Erhebungsraster

Neue 

Gliederung

Erhebungsraster "Lagedarstellung Gewalt gegen Polizeibeamte" - Angaben zum Fall

Freiheits-

beraubung

Landfriedens-

bruch

Schwerer 

Landfriedens-

bruch

WiderstandDelikt

Bundesland:

Gef. Körper-

verletzung

Schwere 

Körper-

verletzung

Körper-

verletzung 

mit 

Todesfolge

Summe

PKS-Schlüsselzahl

Berichtszeitraum: Stand vom:

Gefangenen-

meuterei
RaubdelikteBedrohungMordTotschlag

Gefangenen-

befreiung
Nötigung

 

621021 224000
222010/ 

222110

222020/ 

222120
221000 020000 010000 232200 232300 232100 210000 623010 623020 621040 621050

0

5. 7.

5.1 7.1

männlich 0

weiblich 0

5.2 7.2 0

Kind 0

Jugendlicher 0

Erwachsener 0

Heranwachsender 0

5.3 7.3

unter Alkoholeinfluss 0

unter Drogen- / 

Medikamenteneinfluss
0

unter Alkohol und Drogen- / 

Medikamenteneinfluss
0

5.4 7.4

deutsch 0

nichtdeutsch 0

Erhebungsraster "Lagedarstellung Gewalt gegen Polizeibeamte" - Angaben zum Tatverdächtigen

Widerstand
Körper-

verletzung

Gef. Körper-

verletzung

Schwere 

Körper-

verletzung

Körper-

verletzung 

mit 

Todesfolge

Totschlag
Gefangenen-

meuterei
Raubdelikte Summe

Neue 

Gliederung

Nummerierung 

gem. altem 

Erhebungsraster

Landfriedens-

bruch

Schwerer 

Landfriedens-

bruch

Mord Nötigung

Nationalität

Angaben zum (bekannten) Täter

Bedrohung
Freiheits-

beraubungDelikt (incl. Versuche)

Einfluss berauschender Mittel 

(Keine Mehrfachnennung!)

Alter

Gefangenen-

befreiung

Tatverdächtige gesamt

PKS-Schlüsselzahl

Geschlecht

Bundesland:

Berichtszeitraum: Stand vom:

 

621021 224000
222010/ 

222110

222020/ 

222120
221000 020000 010000 232200 232300 232100 210000 623010 623020 621040 621050

0

9. 8.

9.1 8.1

männlich 0

weiblich 0

9.2 8.2

Streifendienst 0

Ermittlungsdienst / Kriminalpolizei 0

Einsatzeinheit 0

sonstige 0

9.3 8.3

nicht verletzt 0

leicht verletzt 0

schwer verletzt 0

Getötet 0

10. 9.

0

Nummerierung 

gem. altem 

Erhebungsraster

Neue 

Gliederung

Erhebungsraster "Lagedarstellung Gewalt gegen Polizeibeamte" - Angaben zum geschädigten PVB

Widerstand
Körper-

verletzung

Gef. Körper-

verletzung

Schwere 

Körper-

verletzung

Körper-

verletzung 

mit 

Todesfolge

Totschlag Mord Summe

Angaben zum Geschädigten

Ergänzung

Kalendertage Dienstunfähigkeit in 

Folge der Gewalttätigkeiten 

(geschädigtenbezogen)

Geschlecht

Bedrohung
Freiheits-

beraubung

Verletzungskategorie

Funktionsbereich

Geschädigte PVB gesamt:

PKS-Schlüsselzahl

Schwerer 

Landfriedens-

bruch

Gefangenen-

befreiung

Gefangenen-

meuterei
Raubdelikte

Landfriedens-

bruchDelikt (incl. Versuche) Nötigung

Bundesland:

Berichtszeitraum: Stand vom:
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Anlage 2: Abschließendes Erhebungsraster ab 2011 

 

Neue 

Nummerie

rung 

Alte 

Nummerier

ung 

Katalogwerte Anmerkung zum Katalogbegriff 

1. 1. Tatort  Keine Mehrfachnennung! 

Pro Fall nur die Örtlichkeit, die Hauptschauplatz der massivsten Form von versuchter/vollendeter 

Gewalt war. 

 1.1 Örtlichkeit  

  Öffentliche/r Straße, Weg, 

Platz 

1. Gemeint ist hier die faktische Öffentlichkeit, d.h. wie ist der Eindruck in der jeweiligen Situ-
ation. Zudem betretbar ohne deutlich erkennbare Zugangsbeschränkung. 

2. Innerstädtische Parkanlagen. 
3. Alle öffentlichen Parkplätze und Parkhäuser, selbst wenn hierfür eine Gebühr entrichtet 

werden muss. 

  Privathaus, -wohnung, -grund-

stück 

1. Grundstück muss durch eine erkennbare Umfriedung / Einzäunung umgeben sein. Frei zu-
gänglicher Privatweg zählt folglich zu öffentliche/r Straße, Weg, Platz. 

2. Relevant ist die Einstufung als relativ dauerhafte Wohnung / nahes Wohnumfeld, unab-
hängig von Besitzverhältnissen, daher zählen hierunter auch Wohnheime, nicht jedoch 
Hotels / Pensionen oder Gewerbe-/Industriegebiete. 

  Geschäft, Einkaufszentrum Für Einkaufszentren: Relevant sind alle Geschäfte und verbindenden Räumlichkeiten innerhalb 

eines frei zugänglichen Gebäudekomplexes aber nicht benachbarte Frei-/ Parkflächen, diese 

zählen zu öffentlichem Straßenland. 

  Polizeidienststelle  
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  Polizeifahrzeug  

  Öffentliches Gebäude 1. Gebäude mit öffentlichen Aufgaben und entsprechendem Publikumsverkehr - daher auch 
Krankenhäuser mit Notaufnahmen o.ä. auch wenn Träger privat, da erkennbare 
Wahrnehmung "öffentlicher Aufgaben". 

2. Gebäude mit öffentlichen Aufgaben und zweckbestimmtem Publikumsverkehr (z.B. Schule, 
Universität, aber nicht Feuerwehrwachen). 

  Öffentliches Verkehrsmittel / 

Haltestelle / Bahnhof 

Einschließlich der dazugehörigen Verkehrsflächen, frei zugänglichen Wegen, Zugangsbereiche, 

Unterführungen, etc. (ausgenommen Flächen, die nicht dem öffentlichen Personenverkehr 

dienen, wie z. B. Gleisanlagen) 

  Sportstätte und Umfeld Das Themenfeld „Fußball“ kann mittels „Einsatzanlass“ abgebildet werden! Daher ist ab 2011 

statt „Fußballstadion“ eine weite Auslegung im Sinne von „Sportstätte und Umfeld“ sinnvoll, um 

die Aussagefähigkeit zu erweitern. 

  Sonstiger Ort von 

Veranstaltungen 

1. Sonstige Veranstaltungsorte sind z.B. Theater, Kinos, Mehrzweckhallen (bei nicht sportlicher 
Nutzung!), etc.  

2. Öffentliches Straßenland kann ein sonstiger Ort von Veranstaltungen sein, wenn eine er-
kennbare Zugangsbeschränkung besteht, z.B. abgezäunte und kontrollierte „Fanmeile“, nicht 
aber z.B. frei zugängliche Weihnachts- oder Flohmärkte. Weitere Voraussetzung: zeitlich 
begrenzte Nutzung. 

  Gaststätte / Diskothek auch Bordelle und Spielcasinos  

  Sonstige z.B. Hotels, Zoos, Botanische Gärten 

 2. Tatzeit  

 2.1 Datum Bis zur Umsetzung eines Einzeldatensatzversandes entbehrlich, da bis dahin nur aggregierte 

Daten erhoben werden. Bei Auftragsformulierung an die Kommission IuK ist die Kategorie in 

das Erhebungsraster zu integrieren! 
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 2.2 Uhrzeit Bis zur Umsetzung eines Einzeldatensatzversandes entbehrlich, da bis dahin nur aggregierte 

Daten erhoben werden. Bei Auftragsformulierung an die Kommission IuK ist die Kategorie in 

das Erhebungsraster zu integrieren! 

2. 3. Angaben zum Polizeieinsatz  

2.1 3.1 Einsatz aus besonderem 

Anlass 

Keine Mehrfachnennung! 

Um was für einen Einsatz handelte es sich, bei dem es zu versuchter/vollendeter Gewalt gegen 

den/die PVB kam? 

  Fußballspiele  

  Sonstige Veranstaltungen 

  Versammlung / 

Demonstrationen 

  Sonstige 

2.2 3.2 Einsatzlagen täglicher Dienst Keine Mehrfachnennung! 

  Präsenzstreife 

Es ist die Einsatzlage zu wählen, die unmittelbar zur Gewalt geführt hat. 

  Verkehrssicherheitsarbeit 

  Kriminalitätsbekämpfung 

  Häusliche Gewalt 

  verbale oder tätliche 
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Auseinandersetzung 

  Ruhestörung 

  Ansammlung 

  Amts- und Vollzugshilfe 

  Sonstige 

2.3 3.3 Maßnahme, bei der es zur Ge-

walt gegen PVB kam 

Keine Mehrfachnennung! 

Es ist die polizeiliche Maßnahme zu erfassen, die mit der massivsten Form von 

versuchter/vollendeter Gewalt einherging (höchstes Maß an Strafandrohung/auch bei mehreren 

Opfern) 

  Durchsuchung Generell alle Durchsuchungsmaßnahmen (Wohnungs- und Personendurchsuchungen) 

  Festnahme / 

Gewahrsamnahme 

 

  Identitätsfestellung / 

Sachverhaltsklärung 

 

  Blutentnahme / Drogentest  

  Platzverweis  

  Gefährderansprache  

  Sonstige  
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 4.  Delikt  

 4.1  Delikt  Einfacherfassung pro Fall – Es ist die versuchte /vollendete Straftat zu erfassen, für die 
nach Art und Maß die schwerste Strafe angedroht wird. Bei gleicher Strafandrohung ist 
analog zur Richtlinie für die Führung der PKS 4.4.ff das jeweils speziellere Delikt zu 
erfassen. 

 Erfassung getrennt nach Versuch und vollendetem Delikt 

  Widerstand 

Beleidigung ist gemäß einvernehmlichem Entschluss entfallen. 

  Körperverletzung 

  Gefährliche Körperverletzung 

  Schwere Körperverletzung 

  Körperverletzung mit 

Todesfolge 

  Totschlag 

  Mord 

  Nötigung 

  Bedrohung 

  Freiheitsberaubung 

  Raubdelikte 
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 4.2 Indikatordelikte Bei diesen Delikten handelt es sich nicht um „Opferdelikte“, d.h. in der Regel wird hier die 

„Allgemeinheit“ als geschädigt anzusehen sein, allerdings stellt die Entwicklung dieser Delikte 

einen Indikator für das Risiko gewalttätigen Verhaltens gegenüber Polizeivollzugsbeamten dar. 

  Landfriedensbruch 

 Erhebung ausschließlich von Werten der PKS (Zusatzdaten nur länderintern)! Die PKS- Daten 
werden durch das BKA zentral zur Verfügung gestellt. 

 Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr wird gestrichen 

 Phänomenologisch bedeutsame Einzelfallberichte sind ggf. dem Lagebild beizusteuern 

  Schwerer Landfriedensbruch 

  Gefangenenbefreiung 

  Gefangenenmeuterei 

7. 5. Angaben zum (bekannten) 

Täter 

Erfassung täterbezogen 

7.1 5.1 Geschlecht  

  Männlich  

  Weiblich  

7.2 5.2 Alter Zur Darstellung werden die in der PKS genutzten Altersgruppen erfasst: 

Kind (< 14 Jahre) 

Jugendlicher (14 < 18) 

Heranwachsender (18 < 21) 

Erwachsener (21+) 

7.3 5.3 Einfluss berauschender Mittel Keine Mehrfachzählung! 
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Stand der/die Täter zum Zeitpunkt der versuchten/vollendeten Tat nach erster Einschätzung 

unter Einfluss berauschender Mittel? 

  Unter Alkoholeinfluss  

  Unter Drogen- / 

Medikamenteneinfluss 

 

Unter Alkohol und Drogen-

/Medikamenteneinfluss 

 

7.4 5.4 Nationalität  

  Deutsch  

  Nichtdeutsch  

4. 6. Gruppe 

 

 Erfassung fallbezogen! (Wurde die Tat aus einer Gruppe heraus begangen?) 

 Definition: >2 

 Die Kategorie „Gruppe“ ist gemäß Einschätzung der betroffenen Polizeimitarbeiter (auf 
Basis ihrer Berufs- und Lebenserfahrung) zu erfassen. 

4.1 6.1 Gruppengröße  

  3 Personen  

  4 bis 10 Personen  

  11 bis 20 Personen  

  20 bis 50 Personen  
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  51 bis 200 Personen  

  200 bis 500 Personen  

  über 500 Personen  

4.2 6.2 Gruppenbildung  

  bereits bei Eintreffen der 

Erstkräfte vorhanden 

 

  spontan sich bildend  

  organisierter Zulauf  

4.3 6.3 feste Gruppenstrukturen  

  ja  

  nein  

4.4 6.4 (geschätzter) Anteil aktiv 

handelnder Personen 

 

  einzelne Personen  

  25%  

  50%  

  75%  
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  100%  

4.5 6.5 Geschlecht  

  überwiegend männlich  

  überwiegend weiblich  

4.6 6.6 Altersgruppe  

  überwiegend Jugendliche  

  überwiegend 

Heranwachsende 

 

  überwiegend Jungerwachsene 

(21 bis unter 25 Jahre) 

 

  überwiegend Erwachsene  

4.7 6.7 Einfluss berauschender Mittel  

  überwiegend alkoholisiert  

4.8 6.8 Nationalität  

  überwiegend deutsche 

Nationalität 

 

  überwiegend nichtdeutsche 

Nationalität 
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3. 7. Tatmittel  Erfassung fallbezogen! 

 Mehrfachnennung möglich, falls unterschiedliche Tatmittel beim Fall eingesetzt wurden. 
Erhoben werden nicht die Summe aller Tatmittel, sondern nur verschiedene Arten von 
Tatmitteln. 
Beispiel: Eine fünfköpfige Gruppe greift mit drei Messern und verschiedenen 
Wurfgegenständen drei Polizisten an  Erfassung: 1x Stichwaffe und 1x Wurfgegenstand 
(je als „eingesetzt“) zu einem Fall 

3.1 7.1 scharfe Schusswaffe 

 

  mitgeführt 

  gedroht 

  eingesetzt 

3.2 7.2 sonstige Schusswaffe 

  mitgeführt 

  gedroht 

  eingesetzt 

3.3 7.3 Hieb- und Stichwaffe 

  mitgeführt 

  gedroht 

  eingesetzt 

3.4 7.4 Reizstoff 
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  mitgeführt 

  gedroht 

  eingesetzt 

3.5 7.5 Kfz 

  Gedroht 

  Eingesetzt 

3.6 7.6 Brandmittel / Pyrotechnik 

  Mitgeführt 

  Gedroht 

  Eingesetzt 

3.7 7.7 Wurfgegenstände 

  Mitgeführt 

  Gedroht 

  Eingesetzt 

3.8 7.8 Sonstige 

  Mitgeführt 
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  Gedroht 

  Eingesetzt 

5. 8. Modus operandi   Erfassung fallbezogen! 

 Mehrfacherfassung analog zum Tatmittel (s. o.): nur wenn Handlungen sich unterscheiden! 

 Def.: In welcher Form verübte der bzw. verübten die Täter versuchte/vollendete Gewalt 
gegen den/die PVB? 

  passive Verweigerung  

  schlagen mit Hand / Faust  

  schlagen / stoßen mit Gegen-

stand 

 

  schleudern / werfen mit 

Gegenstand 

 

  treten  

  Kopfstoß  

  würgen / drosseln  

  beißen  

  stechen  

  hinaus- / hinunterstoße  

  Hund hetzen / Hundebiss  
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  sprühen  

  schießen  

  an- / überfahren  

  sonstiges  

8. 9. Angaben zum geschädigten 

Polizeibeamten 

Erfassung geschädigtenbezogen 

8.1 9.1 Geschlecht  

  männlich  

  weiblich  

8.2 9.2 Funktionsbereich  

  Streifendienst  

  Ermittlungsdienst / 

Kriminalpolizei 

 

  Einsatzeinheit  

  sonstige  

8.3 9.3 Verletzungskategorie Die Verletzungskategorie ist ein Mussfeld 

  Nicht verletzt  
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  leicht verletzt  Kategorisierung gemäß Merkblatt des statistischen Bundesamtes zur Erhebung von 

Unfallmerkmalen der bundeseinheitlichen Verkehrsunfallanzeige (Stand Januar 2008, s. Anlage) 
  schwer verletzt  

  Getötet 

9. 10. Ergänzung Erfassung geschädigtenbezogen 

 10.1 Kalendertage 

Dienstunfähigkeit in Folge der 

Gewalttätigkeiten 

 Erhebung kumulierter Zahlen (Vordringliches Ziel der Erhebung ist die Aussage: „n Beamte 
waren n Tage nach Gewalttat nicht im Dienst“) 

 Keine Verknüpfung mit Einzeldatensatz/Fall (Auswertung allenfalls intern, nicht fürs ge-
meinsame Lagebild) 

6. 11. Entgegengebrachte 

Zwangsmittel 

 Erfassung fallbezogen! 

 Mehrfacherfassung analog zum Tatmittel und modus operandi (s. o.): nur wenn 
Zwangsmittel sich unterscheiden! 

 

  körperliche Gewalt  

  RSG 

 
  Schlagstock / EMS 

  Schusswaffe 

  Diensthund 
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Anlage 3: Tabellendesign relevanter PKS Tabellen (gültig ab 2011) 

 

 

Auszüge aus den Vorgaben des BKA für neue PKS Standardtabellen ab 2010/2011 

 

Tabelle 23: Angaben zum Tatverdächtigem beim aufgeklärten Fall bei Straftaten gegen Vollstreckungsbeamte  und Rettungsdienste 

Tabelle 24: Angaben zum Tatverdächtigenalter bei Straftaten gegen Vollstreckungsbeamte und Rettungsdienste 

Tabelle 943: Geschädigtenspezifik (Opfer) Beruf/Tätigkeit hier: Vollstreckungsbeamte und Rettungsdienste 

Realisierungsplan 
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Tabelle 23: Angaben zum Tatverdächtigem beim aufgeklärten Fall bei Straftaten gegen Vollstreckungsbeamte  
und Rettungsdienste  

 

 

Beschlusslage:  

KPKS, Umlaufbeschluss vom 21.12.09 

AG Kripo, 166. Tagung, TOP 7.1 (UM) / Die AG Kripo bittet über das Ergebnis zur Herbstsitzung 2010 zu berichten. 

AK II, Umlaufbeschluss vom 29.03.10 und 226. Sitzung TOP 6.2 

------------------------- 

Erstellung des Lagebildes „Gewalt gegen Polizeibeamte“  

43. Sitzung, UA FEK 43 am 11.01.2010 in Berlin unter TOP 2 

1. Sitzung der vom UA FEK des AKII der IMK eingesetzten PG „Gewalt gegen Polizeibeamte – Lagebilderstellung“ am 09./10.03.2010 in Berlin 
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Erläuterung: 

Die Tabelle 23 gibt eine Übersicht darüber, ob die ermittelten Tatverdächtigen bei Straftaten - nur Opferdelikte - gegen Vollstreckungsbeamte und 

Rettungsdienste allein gehandelt haben, bereits als tatverdächtiger in Erscheinung getreten waren und/oder unter Alkoholeinfluss standen.  

 

In Spalte 3 sind pro Straftatenschlüssel die Merkmale des Tatverdächtigen aufgeführt. Die Tabelle beschränkt sich auf: 

1 = alleinhandelnd 

2 = bereits in Erscheinung getreten 

3 = unter Alkoholeinfluss 

4 = Tatverdächtige insgesamt 

In den Spalten 4 bis 6 wird die Zahl aller ermittelten Tatverdächtigen aufgeschlüsselt nach den o.a. Merkmalen des Tatverdächtigen und zu den 

Opferdelikten abgebildet. Die Spalten 7 bis 20 beziehen sich auf die Teilmenge mit der Opferspezifik  

 Vollstreckungsbeamte im Sinne der  §§ 113, 114 StGB insgesamt  

o Polizeivollzugsbeamte 

o Zoll 

o JVA 

o Sonstige Vollstreckungsbeamte im Sinne der  §§ 113, 114 StGB 

 Rettungsdienste insgesamt 

o Feuerwehr 

o Sonstige Rettungsdienste. 

 

Eine Differenzierung nach vollendeter bzw. versuchter Tat erfolgt nicht. 
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Die Zählung der Tatverdächtigen innerhalb der Straftatengruppen erfolgt wie in der Tabelle 01. 

Die Spalten 4 bis 6 werden nach der Methode SsTB (Straftatenschlüssel-spezifische Tatverdächtigen Bestimmung) berechnet. 

Die Spalten 7 bis 20 werden nach der Methode VAZ (Vollständige Attributwertzählung) berechnet. 
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Tabelle 24: Angaben zum Tatverdächtigenalter bei Straftaten gegen Vollstreckungsbeamte und Rettungsdienste 

 

Beschlusslage:  

KPKS, Umlaufbeschluss vom 21.12.09 

AG Kripo, 166. Tagung, TOP 7.1 (UM) / Die AG Kripo bittet über das Ergebnis zur Herbstsitzung 2010 zu berichten. 

AK II, Umlaufbeschluss vom 29.03.10, 226. Sitzung TOP 6.2 

------------------------- 

Erstellung des Lagebildes „Gewalt gegen Polizeibeamte“  

43. Sitzung, UA FEK 43  am 11.01.2010 in Berlin unter TOP 2 

1. Sitzung der vom UA FEK des AKII der IMK eingesetzten PG „Gewalt gegen Polizeibeamte – Lagebilderstellung“ am 09./10.03.2010 in Berlin 
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Erläuterung: 

Die Tabelle 24 gibt eine Übersicht über die Altersstruktur der ermittelten Tatverdächtigen bei Straftaten - nur Opferdelikte - gegen 

Vollstreckungsbeamte und Rettungsdienste. Eine Differenzierung nach vollendeter bzw. versuchter Tat erfolgt nicht.  

In Spalte 3 werden pro Straftatenschlüssel folgende ausgewählten Altersklassen berücksichtigt: 

1 = Kinder < 14 Jahre 

2 = Jugendliche 14 < 18 Jahre 

3 = Heranwachsende 18 < 21 Jahre 

4 = Erwachsende 21 < 25 Jahre 

5 = Erwachsene > 25 Jahre 

6 = Tatverdächtige insgesamt. 

In den Spalten 4 bis 6 wird die Zahl aller ermittelten Tatverdächtigen aufgeschlüsselt nach Altersklassen und zu den Opferdelikten abgebildet. Die 

Spalten 7 bis 20 beziehen sich auf die Teilmenge mit der Opferspezifik  

 Vollstreckungsbeamte im Sinne der  §§ 113, 114 StGB insgesamt  

o Polizeivollzugsbeamte 

o Zoll 

o JVA 

o Sonstige Vollstreckungsbeamte im Sinne der  §§ 113, 114 StGB 

 Rettungsdienste insgesamt 

o Feuerwehr 

o Sonstige Rettungsdienste. 
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Eine Differenzierung nach vollendeter bzw. versuchter Tat erfolgt nicht. 

 

Die Zählung der Tatverdächtigen innerhalb der Straftatengruppen erfolgt wie in der Tabelle 20.  

Die Spalten 4 bis 6 werden nach der Methode SsTB (Straftatenschlüssel-spezifische Tatverdächtigen Bestimmung) berechnet. 

Die Spalten 7 bis 20 werden nach der Methode VAZ (Vollständige Attributwertzählung) berechnet. 

Tabelle 943: Geschädigtenspezifik (Opfer) 
Beruf/Tätigkeit 
hier: Vollstreckungsbeamte und Rettungsdienste 

 

Beschlusslage:  

KPKS, Umlaufbeschluss vom 21.12.09 

AG Kripo, 166. Tagung, TOP 7.1 (UM) / Die AG Kripo bittet über das Ergebnis zur Herbstsitzung 2010 zu berichten. 

AK II, Umlaufbeschluss vom 29.03.10, 226. Sitzung TOP 6.2 
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Erläuterung: 

Die Tabelle 943 ist eine Untertabelle der Tabelle 94 für die Teilmenge „Beruf/Tätigkeit“ und hier „Vollstreckungsbeamte und Rettungsdienste“. 

Beruf/Tätigkeit (insgesamt) 

 Vollstreckungsbeamte im Sinne der  §§ 113, 114 StGB insgesamt  

o Polizeivollzugsbeamte 

o Zoll 

o JVA 

o Sonstige Vollstreckungsbeamte im Sinne der  §§ 113, 114 StGB 

 Rettungsdienste insgesamt 

o Feuerwehr 

o Sonstige Rettungsdienste 

Die Merkmale „Polizei“, „Feuerwehr“ und „sonstige Rettungsdienste“ werden nur erfasst, wenn die Tatmotivation in der Dienst-/Berufsausübung der 

genannten Personengruppen begründet ist oder in Beziehung dazu steht (sachlicher Zusammenhang mit der Dienst-/Berufsausübung). 
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Realisierungsplan (Auszug) 

Die Realisierung der Tabellen wird wie folgt vorgeschlagen: 

Tabelle-Nr. Status Anlieferung der neuen 

Werte 

Tabelle ab 

Berichtsjahr 

Bemerkungen 

23 Neu Optional 

2010 von 7 Ländern 

2010 / Priorität: hoch Erste Daten für das Lagebild „Gewalt gegen Polizeibeamte 

2010“ 

AK II (UM vom 29.03.10, 226. Sitzung TOP 6.2) 

24 Neu Optional 

2010 von 7 Ländern 

2010 / Priorität: hoch Erste Daten für das Lagebild „Gewalt gegen Polizeibeamte 

2010“ 

AK II (UM vom 29.03.10, 226. Sitzung TOP 6.2) 

943 Neu Optional 

2010 von 7 Ländern 

2010 / Priorität: hoch Erste Daten für das Lagebild „Gewalt gegen Polizeibeamte 

2010“ 

AK II (UM vom 29.03.10, 226. Sitzung TOP 6.2) 

 

 

Die technische Beschreibung der Zählung in den Tabellen wird durch das Fachreferat  IT 04 erstellt und nach der Fertigstellung vorgelegt. 

 


